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Sitzungsdatum: 22.02.2024
Tagungsort: Dorfgemeinschaftshaus, Lübbenow/
 Hauptstr. 43, 17337 Uckerland
Beginn: 18.00 Uhr
Ende: 20.50 Uhr

anwesend: Heidi Hartig, Herbert Heinemann, Ilsa-
Marie von Holtzendorff, Lothar Holzmeier, 
Josef Menke, Matthias Schilling, Jürgen 
Steinberg, Ingrid Wesener, Corinna Wol-
degk, Nico Christochowitz, Birgit Ficht-
ner, Rainer Marten, Tim Kipka, Michael 
Radsziwill

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen 
Teils der Sitzung

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau Ilsa-Marie 
von Holtzendorff, eröffnet die Sitzung und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwesenheit und die Be-
schlussfähigkeit fest.

02. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
am 14.12.2023
Die Gemeindevertreter*innen haben keine Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sit-
zung am 14.12.2023.

03. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung
Frau v. Holtzendorff stellt fest, dass keine Änderungsan-
träge zur Tagesordnung vorliegen. Somit gilt diese als an-
genommen.

04. Einwohnerfragestunde
Die Einwohner*innen stellen ihre Anfragen an die Gemein-
devertretung.

Für die Beantwortung von Anfragen beantragt Herr Schilling 
das Rederecht für Herrn Mattukat. 

Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

05. Informationen des Bürgermeisters
Der Bürgermeister, Herr Matthias Schilling, informiert über 
aktuelle Themen aus der Gemeinde Uckerland und be-
antwortet offene Fragen. Im Wortlaut werden die Informa-
tionen im Amtsblatt Nr. 02/2024, auf den Seiten 23 – 27 
veröffentlicht. 

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Amtlicher Teil

Bekanntmachung nach § 39 (3) BbgKVerf über die Niederschrift der 32. Sitzung der 
- Gemeindevertretung Uckerland -

06. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung informiert die 
Gemeindevertreter*innen im öffentlichen Teil der Sitzung.

07. (BV-Nr.: 0322/24) Billigung des Vorentwurfs zur 3. 
Änderung des Amtsflächennutzungsplan Lübbenow 1 
für das Gebiet Gemarkung Werbelow Flur 1 Flurstück 
40/4 und einer Teilfläche von 40/6
Herr Steinberg informiert, dass der Ortsbeirat Trebenow 
auf seiner Sitzung am 20.02.2024 den Beschluss zur Bil-
ligung des Vorentwurfs zur 3. Änderung des Amtsflächen-
nutzungsplans Lübbenow 1 für das Gebiet Gemarkung 
Werbelow Flur 1 Flurstück 40/4 und einer Teilfläche von 
40/6 zugestimmt hat.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt: 
1. für das Gebiet in der Gemarkung Werbelow, Flur 1, 

Flurstücke 40/4 und einer Teilfläche von 40/6 die Billi-
gung zur 3. Änderung des Amtsflächennutzungsplanes 
Lübbenow 1. 

2. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und son-
stigen Träger öffentlicher Belange und Aufforderung 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 
4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen. 

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der 
Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch öffent-
liche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde 
Uckerland. 

08. (BV-Nr.: 0323/24) Billigung des Vorentwurfs über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Werbelow“
Herr Heinemann informiert, dass der Ortsbeirat Trebenow 
auf seiner Sitzung am 20.02.2024 den Beschluss zur Billi-
gung des Vorentwurfs über den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Solarpark Werbelow“ zugestimmt hat. Er 
merkt an, dass für den Ort und seine Bewohner Vorteile 
aus dieser Anlage generiert werden müssen, um auch die 
Akzeptanz zu verbessern.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt: 
1. für das Gebiet in der Gemarkung Werbelow, Flur 1, 

Flurstücke 40/4 und einer Teilfläche von 40/6 die Bil-
ligung des Vorentwurfs zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Solarpark Werbelow“. 

2. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und son-
stigen Träger öffentlicher Belange und Aufforderung 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 10 0 4 0
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Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 
4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen. 

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der 
Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch öffent-
liche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde 
Uckerland.

09. Lesung und Beratung Haushaltsplan 2024
Herr Schilling beantragt das Rederecht für Frau Gerhardt.
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung. 

Frau Gerhardt erläutert anhand einer Power Point Präsen-
tation den Haushaltsplan der Gemeinde Uckerland für das 
Jahr 2024. Dabei geht sie auf die statistischen Angaben 
und die Hebesätze ein. Des Weiteren erklärt sie, wie sich 
das ordentliche und außerordentliche Jahresergebnis er-
rechnet und wie sich das Verfahren zur Herstellung des 
Haushaltsausgleiches gestaltet. In der Übersicht der Ergeb-
nisentwicklung zeigt sich das vorläufige Ergebnis für das 
Jahr 2022, wie sich das ordentliche und außerordentliche 
Ergebnis in der Zeit von 2023 bis 2027 voraussichtlich ent-
wickeln wird und wie der Haushaltsausgleich erfolgt, unter 
der Berücksichtigung, dass das vorläufige Ergebnis 2022, 
die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die 
Aufwendungen aus den Abschreibungen im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2022 ergänzt werden muss. Außerdem 
stellt Frau Gerhardt die Entwicklung der kommunalen Erträ-
ge und Aufwendungen, der Steuererträge und den daraus 
resultierenden Aufwendungen, der Finanzlage sowie der 
Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit dar. Abschließend geht sie auf die geplanten 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre ein. 
Eine Übersicht der Budgetverantwortlichkeit gem. § 3 Abs. 
2 Nr. 9 KomHKV beendet die Präsentation. 

Im Anschluss an die Diskussion über den Haushaltsplan 
2024 beantwortet Frau Gerhardt noch offene Anfragen der 
Gemeindevertreter*innen. 

10. (BV-Nr.: 0307/23)  Antrag der Fraktion „Uckerlän-
der“ über die Aufnahme des Tagesorndungspunktes 
„Erhöhung der Kulturmittel je Einwohner von 5 Euro 
auf 7,50 Euro ab dem Haushaltsjahr 2024“
Auf Antrag von Herrn Menke wurde in der 31. Sitzung der 
Gemeindevertretung am 14.12.2023 die Beschlussvorlage 
vertagt und im Rahmen der Haushaltsdiskussion wieder 
mit aufgenommen.

Herr Heinemann will auch nach der Haushaltslesung den 
Antrag weiterhin aufrechterhalten.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 10 0 4 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 10 0 4 0

Im Anschluss an die Diskussion gibt Herr Schilling zu be-
denken, dass die Gemeinde die Erhöhungen der Betriebs-
kosten für kommunale Gebäude abpuffert und beispiels-
weise Vereinen weiterhin kostenfreie Nutzung ermöglicht. 
Außerdem werden in der Gemeinde regenerative Energien 
weiter ausgebaut und Ortsteile direkt vom Solar- und Wind- 
Euro profitieren. Zudem gibt es die Möglichkeit für Veran-
staltungen Spenden zu generieren. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, die Kulturmittel je Einwohner ab dem Haushalts-
jahr von 5 Euro auf 7,50 Euro zu erhöhen.

11. (BV-Nr.: 0327/24) Haushaltssatzung 2024 mit dem 
Haushaltsplan der Gemeinde Uckerland
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 
der Gemeinde Uckerland mit dem Haushaltsplan und den 
erforderlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

12. (BV-Nr.: 0328/24) Festsetzung des Höchstbetrages 
der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2024
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haus-
haltsjahr 2024 auf 500.000 EUR festzusetzen.

13. (BV-Nr.: 0326/24) Bildung von Wahlkreisen für die 
Kommunalwahl am 09.06.2024
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt gemäß § 21 Abs. 1 BbgKWahlG i.V.m. § 8 Bbg-
KWahlV das zur Kommunalwahl am 09.06.2024 für das 
gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Uckerland ein 
Wahlkreis gebildet wird. 

14. (BV-Nr.: 0318/24) 1. Änderung der Hauptsatzung 
vom 04.03.2021
Für die Beantwortung einer Anfrage beantragt Herr Schilling 
das Rederecht für Herrn Rainer Mattukat - Fachbereichs-
leiter 2 (Bau- und Ordnung).
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die beiliegende Hauptsatzung.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 4 7 3 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 10 0 4 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0
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15. (BV-Nr.: 0325/24) 3. Änderungen der Nutzungsord-
nung für die Überlassung und Benutzung der kommu-
nalen Einrichtungen in der Gemeinde Uckerland
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die 3. Änderung der Nutzungsordnung für die Über-
lassung und Benutzung der kommunalen Einrichtungen in 
der Gemeinde Uckerland in der vorliegenden Form.

16. (BV-Nr.: 0324/24) 3. Änderung der Entgeltordnung 
für die Benutzung der Gemeinschafts- und Versamm-
lungsräume in der Gemeinde Uckerland
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die 3. Änderung der Entgeltordnung für die Benut-
zung der Gemeinschafts- und Versammlungsräume in der 
Gemeinde Uckerland in der vorliegenden Form.

17. (IV-Nr.:0319/24) Information über das Umfrageer-
gebnis in Werbelow
Am 14. November 2023 fand in Werbelow eine Einwoh-
nerversammlung statt. 
Neben einigen anderen Themen ging es um die Frage, ob 
der Gemeinde Uckerland die Empfehlung gegeben werden 
soll, den Friseursalon zu nutzen, um dort ein Dorfgemein-
schaftshaus einzurichten.
Da die Beteiligung an Einwohnern sehr gering war, konnte 
darüber an diesem Abend kein aussagekräftiges Votum 
erreicht werden. Deshalb wurden Umfragekarten an jeden 
wahlberechtigen Einwohner ab 18 Jahre versendet. Von 77 
angeschriebenen Einwohner sind 50 Rückmeldungen in 
der Verwaltung eingegangen. Es gab 43 JA-Stimmen und 
7 NEIN-Stimmen.
Es wurde auch die Frage gestellt, wer zur Übernahme 
bzw. Organisation der Belegung, Schlüsselübergabe und 
Reinigung bereit ist. Daraufhin gab es eine Rückmeldung 
von 8 JA/JA-VIELLEICHT-Stimmen und 42 NEIN-Stimmen.
Die Gemeindevertreter*innen nehmen diese Informations-
vorlage zur Kenntnis.

18. (IV-Nr.: 0321/24) Entlassung aus dem Beamtenver-
hältnis als Ehrenbeamter
Die Gemeindevertreter*innen nehmen die Information, 
dass nach Rücktrittsersuchen der Kameraden Martin Man-
delkow und Andreas Hagedorn, hier 2. und 3. Stellvertre-
ter der Wehrführung der Feuerwehr Uckerland, ab dem 
01.01.2024 aus dem Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte 
entlassen werden, zur Kenntnis.

19. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Gemeindevertreter*innen stellen ihre Anfragen im öf-
fentlichen Teil der Sitzung.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 9 0 5 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 11 0 3 0

Für die Beantwortung einer Anfrage beantragt Herr Schil-
ling das Rederecht für Herrn Rainer Mattukat, Wahlleiter 
der Gemeinde Uckerland. Frau v. Holtzendorff bittet die 
Gemeindevertreter*innen um Abstimmung des Antrages.

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung schließt den 
öffentlichen Teil der Sitzung um 20.44 Uhr.

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des  
nichtöffentlichen Teils der Sitzung
01. Entscheidung über eventuelle Einwendungen ge-
gen die Niederschrift über den nicht  öffentlichen Teil 
der Sitzung am 14.12.2023
Die Gemeindevertretung hat keine Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
am 14.12.2023.

02. (BV-Nr.: 0317/24) Personalentscheidung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, eine Mitarbeiterin ab 01.03.2024 weiter zu be-
schäftigen.

03. (BV-Nr.: 0279/23) Grundstücksverkauf in der Ge-
markung Wilsickow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, eine mit einem Stallgebäude bebaute Teilfläche 
der Gemarkung Wilsickow zu verkaufen.

04. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Gemeindevertreter*innen haben keine Anfragen im 
nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

05. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung hat keine Infor-
mationen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

06. Informationen des Bürgermeisters
Der Bürgermeister hat keine Informationen im nicht öffent-
lichen Teil der Sitzung.

07. Schließung der Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung schließt die Sit-
zung um 20.50 Uhr.

Die Beschlussvorlagen und Informationsvorlagen der öf-
fentlichen Sitzung der Gemeindevertretung einschließlich 
der dazugehörigen Anlagen und ihre Begründungen können 
zu den Sprechzeiten beim Sitzungsdienst im Zimmer 02 der 
Gemeinde Uckerland eingesehen werden.

Uckerland, den 26.04.2024

Matthias Schilling 
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0
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Sitzungsdatum: 21.03.2024
Tagungsort: Dorfgemeinschaftshaus, Lübbenow/
 Hauptstr. 43, 17337 Uckerland
Beginn: 18.00 Uhr
Ende: 20.45 Uhr

anwesend: Heidi Hartig, Herbert Heinemann, Ilsa-
Marie von Holtzendorff, Lothar Holzmeier, 
Josef Menke, Matthias Schilling, Jürgen 
Steinberg, Henri Wernicke, Ingrid We-
sener, Corinna Woldegk, Nico Christo-
chowitz, Birgit Fichtner, Rainer Marten, 
Tim Kipka  

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen 
Teils der Sitzung

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau Ilsa-Marie 
von Holtzendorff, eröffnet die Sitzung und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwesenheit und die Be-
schlussfähigkeit fest. 

02. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
am 22.02.2024
Herr Wernicke stellt den Antrag, die Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der Sitzung am 22.02.2024 auf die nächste 
Gemeindevertreter-sitzung zu verschieben, da er diese als 
Tischvorlage erhalten hat und noch nicht einsehen konnte.
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

03. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung
1) Herr Heinemann stellt den Antrag, dass zu dem Tages-
ordnungspunkt 10 - BV 0333/24 – „Stellungnahme zur Er-
richtung eines Antennenträgers auf einem Stahlgittermast 
50 m in der Gemarkung Trebenow“ – die Stellungnahmen 
der Einwohner von Neumannshof sowie die des Ortsbei-
rates Trebenow zur geplanten Funkturmerrichtung mit auf-
genommen werden. 
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

2. Des Weiteren beantragt Herr Schilling den Tagesord-
nungspunkt 13 – 0339/24 - „Projektskizzen für Wärmenetze 
in Uckerland“ – an den Anfang der Sitzung zu verschieben 
und als Tagesordnungspunkt 10 im öffentlichen Teil der 
Sitzung zu behandeln.

Bekanntmachung nach § 39 (3) BbgKVerf über die Niederschrift der 33. Sitzung der 
- Gemeindevertretung Uckerland -

Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

Weitere Anträge werden nicht gestellt. Die Tagesordnung 
ändert sich entsprechend.

04. Einwohnerfragestunde
Die Einwohner*innen stellen ihre Anfragen an die Gemein-
devertretung.
Für die Beantwortung von Anfragen beantragt Herr Schilling 
das Rederecht für Herrn Mattukat. 
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

05. Informationen des Bürgermeisters
Der Bürgermeister, Herr Matthias Schilling, informiert über 
aktuelle Themen aus der Gemeinde Uckerland und beant-
wortet offene Fragen. Im Wortlaut werden die Informationen 
im Amtsblatt Nr. 04/2024, auf den Seiten 7 – 8 veröffentlicht. 

06. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung hat keine Infor-
mationen im öffentlichen Teil der Sitzung.

07. Bericht der Atriensis Immobilienverwaltung zur Be-
wirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes 
der Gemeinde Uckerland
Frau v. Holtzendorff beantragt das Rederecht für Christian 
Dick von der Immobilienverwaltung Atriensis und bittet die 
Gemeindevertreter*innen um Abstimmung.

Anhand des Jahresberichtes 2023 informiert Herr Dick, 
Geschäftsführer der Atriensis Immobilienverwaltung und 
zuständig für die Verwaltung der Wohnungen der Gemeinde 
Uckerland, zusammenfassend über die Arbeit seines Un-
ternehmens. Dabei stellt er die Einnahmen und Ausgaben 
aller kommunalen Objekte gegenüber. Des Weiteren geht 
Herr Dick auf die Entwicklung der Leerstandquote ein. 
Mit Aussicht auf das Jahr 2024 und folgende erklärt Herr 
Dick, dass das Unternehmen derzeit an der Aktualisierung 
des wohnwirtschaftlichen Konzeptes arbeitet. Dieses soll 
der Gemeindevertretung in der Sitzung am 25.04.2024 
vorgestellt werden. Dabei werden Handlungsempfehlungen 
gegeben, zu denen strategisch Entscheidungen getroffen 
werden müssen, die auf ein mittel- und langfristiges System 
ausgerichtet sind. Des Weiteren muss über eine Mieterhö-
hung nachgedacht werden, um mehr Investitionen in den 

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 7 4 3 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 12 0 2 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0
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Wohnungen durchführen zu können. Herr Dick erklärt, dass 
ab Mitte Mai 2024 eine deutlich höhere Erreichbarkeit für 
alle Mieter gewährleistet wird. Die Sprechzeiten werden 
dann durchgängig von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 
17.00 Uhr sein. Die Rufnummer der Immobilienverwaltung 
wird dann auch außerhalb der Öffnungszeiten für Havarie-
fälle besetzt sein. 
Anschließend geht Herr Dick auf die Anfragen der 
Gemeindevertreter*innen ein und beantworten diese. 

08. (BV-Nr.: 0329/24) Aufstellungsbeschluss zur Einlei-
tung einer Bauleitplanung § 12 i.V.m. § 8Abs. 3 BauGB 
zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in 
der Gemarkung Wilsickow
Frau v. Holtzendorff meldet für diesen und den nachfol-
genden Tagesordnungspunkt ihre Befangenheit an, über-
gibt Herrn Steinberg, 1. Stellvertreter der Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung, die Leitung der Sitzung und nimmt 
im Zuschauerraum Platz.
Die Gemeindevertretung Uckerland beschließt die Ein-
leitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB  im Parallelverfahren zur Errichtung von Photovol-
taik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Wilsickow, Flur 
2 Flurstücke 1/2 teilweise , 100 teilweise, 106 teilweise, 
107, 108, 2 teilweise, 3 teilweise, 4  teilweise, 5 teilweise, 
543, 544, 545, 546, 547 teilweise, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 
59/2, 6/1, 60, 61 teilweise, 63/1 teilweise, 7/2, 8, 9 und 99.

09. (BV-Nr.: 0331/24) Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss über den Entwurf zur 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 der Gemeinde 
Uckerland „Windpark Wilsickow II“
Herr Schilling beantragt für diesen Tagesordnungspunkt 
das Rederecht für Frau Teske. 
Herr Steinberg bittet die Gemeindevertreter*innen um Ab-
stimmung. 

Frau Teske stellt anhand einer Power Point Präsentati-
on den Entwurf zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 2 der Gemeinde Uckerland „Wind-
park Wilsickow II“ für ein Gebiet zwischen Jahnkeshof, 
Hohen Tutow und der Autobahn A 20 vor und erläutert 
diesen. Im Anschluss beantwortet sie die Anfragen der 
Gemeindevertreter*innen. 
Herr Wernicke informiert, dass der Ortsbeirat Wilsickow auf 
seiner Sitzung am 19.03.2024 den Beschluss abgelehnt 
hat. Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt:

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 8 1 4 1

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 13 0 0 1

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

3 0 2 0 1

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2, 1. Änderung 
der Gemeinde der Gemeinde Uckerland, „Windpark 
Wilsickow II“ für ein Gebiet zwischen Jahnkeshof, Ho-
hen Tutow und der Autobahn A 20 und die Begründung 
werden in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die be-
teiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Zu-
sätzlich ist der Inhalt der Bekanntmachung der öffentli-
chen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen.

Herr Heinemann stellt im Namen der Fraktion „Uckerländer“ 
den Antrag auf namentliche Abstimmung.

Frau v. Holtzendorff verlässt den Zuschauerraum und über-
nimmt wieder die Leitung der Sitzung der Gemeindever-
tretung.

10. (IV-Nr.: 0339/24) Projektskizzen für Wärmenetze in 
Uckerland
Zur Vorstellung der Projektskizzen für Wärmenetze in 
Uckerland und für die Beantwortung von Anfragen der 
Gemeindevertretern*innen beantragt Herr Schilling das 
Rederecht für Herrn Thiemann und Herrn Scheer von „ergo 
sun“ - Ingenieurbüro für ökologische Haus- und Energie-
technik.
Frau v. Holtzendorff bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung des Antrages.

Herr Scheer erklärt, dass ergo sun den Auftrag erhalten 
hat, Projektskizzen für eine effiziente Wärmeversorgung in 
den Ortsteilen Jagow-Taschenberg, Gneisenau-Hetzdorf-
Schlepkow und Werbelow anzufertigen und zu prüfen, ob 
eine gemeindliche Wärmeversorgung machbar ist. In dem 
Ortsteil Werbelow wäre als Wärmequelle eine Versorgung 
durch Serverabwärme möglich. Dieser würde durch den 
nicht verbrauchten Windstrom der Enertrag AG betrieben 

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enth. ausgeschl.

Menke X
Christochowitz X

Woldegk X
von Holtzendorff X

Steinberg X
Schilling X
Fichtner X
Hartig X

Holzmeier X
Wesener X

Kipka X
Marten X

H. Wernicke X
Heinemann X

14 7 5 1 1

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0
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werden. Ebenso wäre durch die Nutzung von überschüs-
sigem Windstrom die Versorgung der Ortsteile Jagow-Ta-
schenberg sowie Gneisenau- Hetzdorf-Schlepkow (bis zur 
B 198) mit Wärme möglich. 
Herr Thiemann fügt hinzu, dass die Projektskizzen die Vo-
raussetzung für die Beantragung von Fördermitteln aus 
dem Bundesförderprogramm für effiziente Wärmenetze 
(BEW) sind. 
Herr Schilling erläutert, dass sich die Gemeinde bereits seit 
mehreren Jahren mit Wärmenetzen beschäftigt. Derzeit 
werden auch schon einige Ortsteile mit Wärme in dieser 
Form versorgt. Ziel ist es jedoch, alle Einwohner*innen 
in jedem Ortsteil ein individuelles Angebot diesbezüglich 
machen zu können. Herr Schilling sieht für Uckerland eine 
große Chance der günstigen Wärmeversorgung, aufgrund 
der vielen ungenutzten Energie vor Ort.

Herr Thiemann und Herr Scheer beantworten die Anfragen 
der Gemeindevertreter*innen.

Herr Hohlfeldt meldet sich zu diesem Thema zu Wort. 
Vorerst beantragt Frau v. Holtzendorff das Rederecht für 
Herrn Hohlfeldt und bittet die Gemeindevertreter*innen um 
Abstimmung. 

Die Gemeindevertreter*innen nehmen diese Informations-
vorlage zur Kenntnis.

11. (BV-Nr.: 0333/24) Stellungnahme zur Errichtung 
eines Antennenträgers auf einem Stahlgittermast 50 
m in der Gemarkung Trebenow
Herr Heinemann informiert, dass der Ortsbeirat Trebenow 
auf seiner Sitzung am 18.03.2024 den Beschluss zur „Stel-
lungnahme zur Errichtung eines Antennenträgers auf einem 
Stahlgittermast 50 m in der Gemarkung Trebenow“ ablehnt 
hat und begründet dies. Des Weiteren teilt er mit, dass 
er am 12.03.2024 eine Aussprache mit den Einwohnern 
aus Neumannshof hatte und dessen Bedenken in einer 
Stellungnahme zum geplanten Bau des Funkturmes zu-
sammengefast hat. Beide Schreiben wurde den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung am Anfang der Sitzung vorgelegt. 
Herr Schilling erläutert, dass die Gemeinde Uckerland nach 
der Brandenburgischen Bauordnung und dem Baugesetz-
buch am Genehmigungsverfahren beteiligt wird und dazu 
ihre Stellungnahme abgeben muss. Die Befürwortung oder 
Ablehnung des Beschlusses zur Stellungnahme haben 
jedoch keinen Einfluss auf die Durchführung des Bauvor-
habens.
Im Anschluss an die Diskussion der Gemeindevertreter*innen 
wird festgelegt, dass bei Ablehnung des Einvernehmens, 
die Begründung dazu der Stellungnahme zur Errichtung 
eines Antennenträgers auf einem Stahlgittermast 50 m in 
der Gemarkung Trebenow beigefügt wird.
Die Gemeindevertretung beschließt die Erteilung des Ein-
vernehmens der Gemeinde nach § 69 Abs. 3 Branden-
burgische Bauordnung (BbgBO) i.V.m. 36 Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Errichtung eines Antennenträgers auf einem 
Stahlgittermast 50 m mit Outdoorsystemtechnik am Stand-
ort in der Gemarkung Trebenow, Flur 1, Flurstück 33/2 mit 
folgenden Anregungen: 

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

1. Zur Sicherung des Brandschutzes ist durch den Be-
treiber der Anlage am Standort des Antennenträgers 
eine Löschwasserentnahmestelle mit mindestens 
30 m³ Wasser zu errichten. 

2. Das Umfeld der Antennenanlage ist mit einer Hecken-
pflanzung einzugrünen. 

12. (BV-Nr.: 0334/24) Stellungnahme zur Errichtung 
eines Antennenträgers auf einem Stahlgittermast 50 
m in der Gemarkung Wolfshagen
Herr Holzmeier teilt mit, dass der Ortsbeirat Wolfshagen 
auf seiner Sitzung am 19.03.2024 den Beschluss zur „Stel-
lungnahme zur Errichtung eines Antennenträgers auf einem 
Stahlgittermast 50 m in der Gemarkung Wolfshagen“ zu-
gestimmt hat. 
Die Gemeindevertretung beschließt die Erteilung des Ein-
vernehmens der Gemeinde nach § 69 Abs. 3 Branden-
burgische Bauordnung (BbgBO) i.V.m. 36 Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Errichtung eines Antennenträgers auf einem 
Stahlgittermast 50 m mit Outdoorsystemtechnik am Stand-
ort in der Gemarkung Wolfshagen, Flur 1, Flurstück 109 mit 
folgenden Anregungen: 
1. Zur Sicherung des Brandschutzes ist durch den Be-

treiber der Anlage am Standort des Antennenträgers 
eine Löschwasserentnahmestelle mit mindestens 
30 m³ Wasser zu errichten. 

2. Das Umfeld der Antennenanlage ist mit einer Hecken-
pflanzung einzugrünen. 

13. (BV-Nr.: 0330/24) Förderantrag für die Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen
Die Gemeindevertretung beschließt, dass ein Antrag auf 
Gewährung einer Zuwendung im Brand- und Katastrophen-
schutz für die Beschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeuge 
vom Typ TSF-W beim Ministerium des Innern und für Kom-
munales bis zum 31.03.2024 gestellt wird.

14. (IV-Nr.: 0337/24) Nachwahl eines Vorstandsmit-
gliedes Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“
Die Gemeindevertreter*innen nehmen diese Informations-
vorlage zur Kenntnis und unterbreiten dem Bürgermeister 
bis zum 12.04.2024 Vorschläge.

15. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Mitglieder der Gemeindevertretung stellen ihre Anfra-
gen im öffentlichen Teil der Sitzung. 

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung schließt den öf-
fentlichen Teil der Sitzung um 20.24 Uhr.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 0 14 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 13 0 1 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0



8 Nr. 05/2024Amtsblatt für die Gemeinde Uckerland, den 24.05.2024

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des nicht 
öffentlichen Teils der Sitzung

01. Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der 
Sitzung am 22.02.2024
Die Gemeindevertretung hat keine Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
am 22.02.2024.

02. (BV-Nr.: 0332/24) Grundstücksverkauf in der Ge-
markung Kutzerow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, eine mit einer leerstehenden Arztpraxis bebauten 
Teilfläche der Gemarkung Kutzerow zu verkaufen.

03. (BV-Nr.: 0335/24) Kauf einer Immobilie
Die Gemeindevertretung beschließt, den ehemaligen Fri-
seursalon in Werbelow zu erwerben, um es als Begeg-
nungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) zu nutzen.

04. (BV-Nr.: 0336/24) Annahme einer Spende
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß Punkt 4 der 
Richtlinie zur Einwerbung und Verwendung von Spenden 
und Sponsoring der Gemeinde Uckerland die Annahme 
der Spende für die Ausrüstung der Feuerwehren, Veran-
staltungen und Ausrüstung der Jugendfeuerwehr, kulturelle 
Zwecke, Förderung der Bildung gemäß der Kooperations-
vereinbarung aus dem Jahr 2019 und die Umsetzung der 
illustrativen Ortsteilbeschilderung.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 14 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 9 0 5 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

14 11 0 3 0

05. (IV-Nr.: 0338/24) Verzeichnis Spenden und Spon-
soring 2023
Die Gemeindevertreter*innen nehmen diese Informations-
vorlage zur Kenntnis.

06. Informationen des Bürgermeisters
Herr Schilling informiert die Mitglieder der Gemeindever-
tretung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

07. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung hat keine Infor-
mationen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

08. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben keine Anfra-
gen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

09. Schließung der Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung schließt die Sit-
zung um 20.45 Uhr.

Die Beschlussvorlagen und Informationsvorlagen der öf-
fentlichen Sitzung der Gemeindevertretung einschließlich 
der dazugehörigen Anlagen und ihre Begründungen können 
zu den Sprechzeiten beim Sitzungsdienst im Zimmer 02 der 
Gemeinde Uckerland eingesehen werden.

Uckerland, den 26.04.2024

Matthias Schilling
Bürgermeister

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19]) in der zurzeit geltenden Fas-
sung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland 
in ihrer Sitzung am 07. Mai 2024 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 1
Name der Gemeinde

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Uckerland“.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemeinde.

§ 2
Wappen, Flagge und Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt im roten, mit elf gol-
denen Samenkörnern (Kugeln) bestreuten Schild eine 
vierblättrige goldene Rapsblüte mit Butzen und vier 
Kelchblättern.

(2) Die Flagge der Gemeinde zeigt drei Streifen in den 
Farben Rot-Gelb-Rot (Rot-Gold-Rot) und im Verhältnis 
1:3:1 mit dem Gemeindewappen in der Mitte.

Hauptsatzung der Gemeinde Uckerland (HS) vom 07.05.2024
(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt in der Mitte das 

Gemeindewappen. Im oberen Teil des Dienstsiegels 
lautet die Umschrift: GEMEINDE UCKERLAND. Durch 
je ein Sternchen links und rechts abgetrennt lautet die 
Umschrift im unteren Teil des Dienstsiegels: LAND-
KREIS UCKERMARK.

§ 3
Förmliche Einwohnerbeteiligung

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürger-
begehren und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) 
beteiligt die Gemeinde ihre betroffenen Einwohner in 
wichtigen Gemeindeangelegenheiten förmlich mit fol-
genden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragung
4. Unternehmerforum

(2) Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Uckerland 
werden in allen sie berührenden Gemeindeangelegen-
heiten je nach Anlass in Form
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a) der Durchführung von Schülerkonferenzen
b) von gebiets- und sachbezogen Kinder- und Ju-

gendversammlungen in den Ortsteilen
 beteiligt.
(3) Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten 

Formen der Einwohnerbeteiligung werden in einer Sat-
zung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohner-
beteiligung in der Gemeinde Uckerland näher geregelt.

(4) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder 
Bundesrechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung 
regeln, bleiben unberührt.

§ 4
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu 
geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Aus-
wirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann 
haben, Stellung zu nehmen. Weicht ihre Auffassung 
von der des Hauptverwaltungsbeamten ab, hat sie 
das Recht, sich an die Gemeindevertretung oder ihre 
Ausschüsse zu wenden.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, 
indem sie sich an den Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung oder des Ausschusses wendet und den ab-
weichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertretung oder den 
Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und kann 
der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit geben, 
den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist durch die Gemein-
devertretung auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbe-
amten durch Abstimmung zu benennen.

(4) Soweit in dieser Satzung Funktionen mit einem ge-
schlechtsspezifischen Begriff beschrieben werden, 
gilt die jeweilige Bestimmung für das jeweils andere 
Geschlecht gleichermaßen.

§ 5
Entscheidungen der Gemeindevertretung über  

Vermögensgegenstände der Gemeinde
Die Gemeindevertretung entscheidet über Geschäfte über 
Vermögensgegenstände der Gemeinde, sofern der Wert 
5.000 € nicht unterschreitet (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf). 
Entscheidungen bis zur Wertgrenze trifft der Hauptaus-
schuss (§ 50 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf), es sei denn, es 
handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 
54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf).

§ 6
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf  

oder anderer Tätigkeit
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen 

dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb 
von vier Wochen nach der konstituierenden Sitzung 
der Gemeindevertretung beziehungsweise im Falle 
einer Berufung als Ersatzperson nach Annahme der 
Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit 
dies für die Ausübung des Mandates von Bedeutung 
sein kann. Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers 
beziehungsweise Dienstherrn und der Art der Be-
schäftigung oder Tätigkeit. Bei mehreren ausge-
übten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit 
anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder 
einem gleichartigen Organ einer juristischen Per-
son mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Ge-
meinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben 
ist dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung inner-
halb von vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich 
mitzuteilen.

§ 7
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeinde-
vertretung werden 7 volle Tage vor der Sitzung nach § 8 
Abs. 4 und 6 dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt 
gemacht.

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Aus-
schüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszu-
schließen, wenn überwiegende Belange des öffentli-
chen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen 
von Angelegenheiten der Fall:
1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte und Vergaben,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzel-

ner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 8
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Hauptverwal-
tungsbeamten.

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften beste-
hen, erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
sind, durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im 
„Amtsblatt für die Gemeinde Uckerland mit den Orts-
teilen Fahrenholz, Güterberg, Hetzdorf, Jagow, Lüb-
benow, Milow, Nechlin, Trebenow, Wilsickow, Wismar, 
Wolfshagen“.

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer 
Satzung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann 
die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der 
Form des Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, dass 
sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen 
Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntma-
chung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Haupt-
verwaltungsbeamten angeordnet. Die Anordnung muss 
die genauen Angaben über Ort und Dauer der Aus-
legung enthalten und ist zusammen mit der Satzung 
nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Ausle-
gung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkundig zu machen.

(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung 
und ihrer Ausschüsse, sowie durch Rechtsvorschriften 
vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen und 
Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Wahlen, 
Volksbegehren und Volksentscheiden, sowie Bürger-
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begehren und Bürgerentscheiden, die die gesamte 
Gemeinde betreffen, durch Aushang in folgenden Be-
kanntmachungskästen vollzogen:
1. 17337 Uckerland, Fahrenholz 17a
 gegenüber der Bushaltestelle,
2. 17337 Uckerland, Lindhorst
 gegenüber Nr. 12 an der Bushaltestelle,
3. 17337 Uckerland, Güterberg 5
 Haupteingang Dorfgemeinschaftshaus,
4. 17337 Uckerland, Carolinenthal vor Nr. 4
 vor der Bushaltestelle,
5. 17337 Uckerland, Gneisenau vor Nr. 4
 an der Bushaltestelle,
6. 17337 Uckerland, Hetzdorf vor Nr. 18
 neben dem Denkmal,
7. 17337 Uckerland, Kleisthöhe
 an der Bushaltestelle,
8. 17337 Uckerland, Lemmersdorf 9
 an der Garage,
9. 17337 Uckerland, Schlepkow zwischen Nr. 46 u. 48      

 am Containerplatz,
10. 17337 Uckerland, Jagow gegenüber Nr. 11
    vor der Kirche,
11. 17337 Uckerland, Kutzerow vor Nr. 1 an der 
   Bushaltestelle vor dem Dorfgemeinschaftshaus
12. 17337 Uckerland, Taschenberg vor Nr. 8–10
 vor dem Wohnblock,
13. 17337 Uckerland, Lübbenow, Hauptstr. 35
 vor dem Verwaltungsgebäude,
14. 17337 Uckerland, Milow gegenüber Nr. 65
 vor der Kirche,
15. 17337 Uckerland, Jahnkeshof gegenüber Nr. 7
16. 17337 Uckerland, Nechlin gegenüber Nr. 14 an der 

Bushaltestelle,
17. 17337 Uckerland, Trebenow vor Nr. 50 vor dem 

Dorfgemeinschaftshaus,
18. 17337 Uckerland, Bandelow gegenüber Nr. 31 am 

Containerplatz,
19. 17337 Uckerland, Werbelow zwischen Nr. 20 und 

21 am Feuerwehrhaus,
20. 17337 Uckerland, Wilsickow vor Nr. 8
      am Gästehaus,
21. 17337 Uckerland, Wismar gegenüber Nr.70/71 
 gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus,
22. 17337 Uckerland, Hansfelde vor Nr. 37 
 an der Bushaltestelle,
23. 17337 Uckerland, Wolfshagen, neben Prenzlauer 

Straße 22 an der Bushaltestelle,
24. 17337 Uckerland, Amalienhof gegenüber Nr. 3 
 am Dorfplatz,
25. 17337 Uckerland, Ottenhagen vor Nr. 5.

 Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse 
der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses 
erfolgt abweichend von Satz 1 im „Amtsblatt für die 
Gemeinde Uckerland mit den Ortsteilen Fahrenholz, 
Güterberg, Hetzdorf, Jagow, Lübbenow, Milow, Nech-
lin, Trebenow, Wilsickow, Wismar, Wolfshagen“.

(5) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzungen der Ortsbeiräte sowie durch 
Rechtsvorschriften vorgeschriebene ortsübliche Be-
kanntmachungen und Bekanntmachungen im Zusam-
menhang mit Wahlen, die einzelne Ortsteile betreffen, 
durch Aushang in den nachstehend aufgeführten Be-

kanntmachungskästen der Gemeinde im jeweiligen 
Ortsteil öffentlich bekannt gemacht:

1. Ortsbeirat des Ortsteils Fahrenholz
a) 17337 Uckerland, Fahrenholz 17a gegenüber 

der Bushaltestelle,
b) 17337 Uckerland, Lindhorst gegenüber Nr. 12 

an der Bushaltestelle,
2. Ortsbeirat des Ortsteils Güterberg
a) 17337 Uckerland, Güterberg 5
 Haupteingang Dorfgemeinschaftshaus
b) 17337 Uckerland, Carolinenthal vor Nr. 4 vor 

der Bushaltestelle,
3. Ortsbeirat des Ortsteils Hetzdorf
a) 17337 Uckerland, Gneisenau vor Nr. 4 an der 

Bushaltestelle,
b) 17337 Uckerland, Hetzdorf vor Nr. 18 neben 

dem Denkmal,
c) 17337 Uckerland, Kleisthöhe an der Bushalte-

stelle,
d) 17337 Uckerland, Lemmersdorf 9 an der Gara-

ge,
e) 17337 Uckerland, Schlepkow zwischen Nr. 46 

u. 48 am Containerplatz,
4. Ortsbeirat des Ortsteils Jagow
a) 17337 Uckerland, Jagow gegenüber Nr. 11 vor 

der Kirche,
b) 17337 Uckerland, Kutzerow vor Nr. 1 an der 

Bushaltestelle vor dem Dorfgemeinschafts-
haus,

c) 17337 Uckerland, Taschenberg vor Nr. 8-10 vor 
dem Wohnblock,

5. Ortsbeirat des Ortsteils Lübbenow
a) 17337 Uckerland, Lübbenow, Hauptstr. 35 vor 

dem Verwaltungsgebäude,
6. Ortsbeirat des Ortsteils Milow
a) 17337 Uckerland, Milow gegenüber Nr. 65 vor 

der Kirche,
b) 17337 Uckerland, Jahnkeshof gegenüber Nr. 7,

7. Ortsbeirat des Ortsteils Nechlin
a) 17337 Uckerland, Nechlin gegenüber Nr. 14 an 

der Bushaltestelle,
8. Ortsbeirat des Ortsteils Trebenow
a) 17337 Uckerland, Trebenow vor Nr. 50 vor dem 

Dorfgemeinschaftshaus,
b) 17337 Uckerland, Bandelow gegenüber Nr. 31 

am Containerplatz,
c) 17337 Uckerland, Werbelow zwischen Nr. 20 

und 21 am Feuerwehrhaus,
9. Ortsbeirat des Ortsteils Wilsickow
a) 17337 Uckerland, Wilsickow vor Nr. 8
 am Gästehaus,

10. Ortsbeirat des Ortsteils Wismar
a) 17337 Uckerland, Wismar gegenüber Nr. 70/71 

gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus,
b) 17337 Uckerland, Hansfelde vor Nr. 37
     an der Bushaltestelle,

11. Ortsbeirat des Ortsteils Wolfshagen
a) 17337 Uckerland, Wolfshagen, neben Prenz-

lauer Straße 22 an der Bushaltestelle,
b) 17337 Uckerland, Amalienhof gegenüber Nr. 3 

am Dorfplatz,
c) 17337 Uckerland, Ottenhagen vor Nr. 5.
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 Die Dauer des Aushangs der ortsüblichen Bekanntma-
chungen beträgt 14 Tage. Hierbei werden der Tag des 
Anschlags und der Abnahme nicht mitgerechnet. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der 
Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten 
Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen Be-
diensteten zu vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist 
erfolgt der Aushang am Tage, nach dem die Ladung 
zur Post gegeben wurde.

(7) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekom-
men, so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgK-
Verf unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
der verletzen Vorschrift und der Tatsache, die den Man-
gel ergibt, geltend gemacht worden ist. Diese gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung verletzt 
worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von 
landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, 
wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich 
bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise ver-
lässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen 
konnten. Dies gilt entsprechend für den Flächennut-
zungsplan und für Verordnungen der Gemeinde (§ 3 
Abs. 4 und 6 BbgKVerf).

§ 9
Gemeindebedienstete

(1) Die Gemeindevertretung entscheidet nach § 62 Abs. 3 
BbgKVerf auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbeam-
ten über das Ergebnis des Bewerberauswahlverfah-
rens bei der Begründung eines Beamtenverhältnisses 
sowie über die Einstellung und Entlassung von Arbeit-
nehmern.

(2) Abweichend von Abs. 1 entscheidet der Hauptver-
waltungsbeamte nach § 62 Abs. 1 BbgKVerf über die 
befristete Einstellung von Arbeitnehmern als Kranken- 
und Urlaubsvertretung.

§ 10
Bildung von Ortsteilen

(1) In der Gemeinde Uckerland bestehen die folgenden 
Ortsteile im Sinne von §§ 45 ff. BbgKVerf:
1. Fahrenholz, in den Grenzen der Gemarkungen 

Fahrenholz und Lindhorst
2. Güterberg, in den Grenzen der Gemarkung Güter-

berg
3. Hetzdorf, in den Grenzen der Gemarkungen 

Gneisenau, Hetzdorf, Lemmersdorf und Schlepkow
4. Jagow, in den Grenzen der Gemarkungen Jagow, 

Kutzerow und Taschenberg

5. Lübbenow, in den Grenzen der Gemarkung Lübbe-
now

6. Milow, in den Grenzen der Gemarkung Milow
7. Nechlin, in den Grenzen der Gemarkung Nechlin
8. Trebenow, in den Grenzen der Gemarkungen Ban-

delow, Herrenwiesen, Trebenow und Werbelow
9. Wilsickow, in den Grenzen der Gemarkung Wil-

sickow
10. Wismar, in den Grenzen der Gemarkungen Wis-

mar und Hansfelde
11. Wolfshagen, in den Grenzen der Gemarkungen 

Amalienhof, Ottenhagen und Wolfshagen.
(2) In den in Absatz 1 aufgeführten Ortsteilen wird jeweils 

ein Ortsbeirat gewählt. Der Ortsbeirat besteht jeweils 
aus drei Mitgliedern. Das Wahlverfahren für die Orts-
beiräte richtet sich in allen Ortsteilen nach den Bestim-
mungen des Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes.

(3) Jeder Ortsbeirat ist vor der Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses in 
folgenden Angelegenheiten zu hören:
1. Planung von Investitionsvorhaben in dem Ortsteil,
2. Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flä-

chennutzungsplans sowie von Satzungen nach 
dem Baugesetzbuch und bauordnungsrechtlichen 
Satzungen, soweit sie sich auf den Ortsteil bezie-
hen,

3. Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche Än-
derungen und Aufhebung von öffentlichen Einrich-
tungen in dem Ortsteil,

4. Aus- und Umbau sowie zu Entscheidungen über 
Straßen, Wege und Plätze in dem Ortsteil,

5. Änderung der Grenzen des Ortsteils,
6. Erstellung des Haushaltsplans,
7. Grundstücksangelegenheiten, sofern sie das Terri-

torium des Ortsteils betreffen,
8. Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch 

(Bauanträge), sofern sie das Territorium des Orts-
teils betreffen,

9. Friedhofsangelegenheiten, soweit sie die kommu-
nalen Friedhöfe der Ortsteile betreffen,

10. Wohnungsangelegenheiten im Ortsteil,
11. Investitionen, sofern sie das Territorium des Orts-

teils betreffen.

 Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsbeirat 
tatsächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung sei-
nes Anhörungsrechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 
BbgKVerf).

(4) Soweit es sich nicht um ein Geschäft laufender Verwal-
tung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf) handelt, entscheiden 
die Ortsbeiräte gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf 
über folgende Angelegenheiten:
1. Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung 

und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen ein-
schließlich der Nebenanlagen, deren Bedeutung 
nicht über den Ortsteil hinausgeht,

2. Pflege des Ortsbildes und die Pflege und Ausge-
staltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, 
Friedhöfen, Badestellen sowie Boots- und Kahnan-
legestellen in dem Ortsteil und

3. Unterhaltung, Nutzung und Ausstattung der öffent-
lichen Einrichtungen, deren Bedeutung nicht über 
den Ortsteil hinausgeht.

 Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Ortsbeiräte erfolgt abweichend von Satz 1 im „Amtsblatt 
für die Gemeinde Uckerland mit den Ortsteilen Fahren-
holz, Güterberg, Hetzdorf, Jagow, Lübbenow, Milow, 
Nechlin, Trebenow, Wilsickow, Wismar, Wolfshagen“.

(6) Die Aushänge in den Bekanntmachungskästen nach 
Abs. 4 und 5 sind 7 volle Tage vor dem Sitzungstag 
auszuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerech-
net. Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der 
Sitzung erfolgen.
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(5) Der Ortsbeirat entscheidet über die Verwendung von 
Mitteln, die ihm jährlich von der Gemeindevertretung 
zur Förderung von Kultur, Sport, Seniorenbetreuung, 
Vereinen und Jubiläen zur Verfügung gestellt werden.

(6) Ist der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt 
an seine Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 
Satz 2 BbgKVerf).

(7) Die Sitzungen jedes Ortsbeirates sind grundsätzlich 
öffentlich. Der § 7 Abs. 2 findet entsprechende Anwen-
dung.

(8) Für die Mitglieder der Ortsbeiräte findet § 6 Abs. 1 und 
2 entsprechende Anwendung.

§ 11
Inkrafttreten

(1) Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung 

nichtig oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit 
der übrigen Regelungen nicht berühren.

Uckerland, den 08.05.2024

Matthias Schilling
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung (BbgKVerf) die öffentliche Bekannt-
machung der von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Uckerland am 07.05.2024 beschlossene Hauptsatzung im 
Amtsblatt für die Gemeinde Uckerland angeordnet.

Matthias Schilling
Bürgermeister
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E-Mail:  gemeinde@uckerland.de 
  
  www.uckerland.de 

Öffnungszeiten (Gemeindeverwaltung Uckerland)
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Informationen des Bürgermeisters

Liebe Einwohnerinnen und
Einwohner,

wieder einmal möchte ich Ih-
nen mit den Informationen des 
Bürgermeisters, die ich in der 
Gemeindevertretung vorgestellt 
habe, das Geschehen der letz-
ten Wochen in der Gemeinde 
Uckerland nahebringen.

Die Zahl des Monats lautet: 34

In 34 Sitzungen hat die Gemeindevertretung über die Ge-
schicke der Gemeinde Uckerland in den letzten 5 Jahren 
beraten und mit ihren Beschlüssen die Weichen für die 
Entwicklung der Gemeinde gestellt. Es war eine bedeut-
same und im Ergebnis eine sehr nach vorn gerichtete 
Legislaturperiode. 

Die CORONA-Pandemie hat dazu geführt, dass von einem 
Augenblick auf den nächsten völlig neue Formen der 
Kommunikation in den Vordergrund gerückt sind. Die be-
währte Form der Präsenzsitzungen wurde aufgrund der 
Infektionsgefahr in Frage gestellt und so gab es zum ersten 
Mal in der Gemeindegeschichte Telefonkonferenzen und 
Videoberatungen. Abstände mussten eingehalten und der 
Versammlungsort zeitweise in die Turnhalle der Grund-
schule Uckerland nach Werbelow verlegt werden.
Trotz dieser widrigen Bedingungen waren wir immer hand-
lungsfähig und die meisten Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter glänzten durch eine kontinuierliche 
Präsenz und Beteiligung in den Sitzungen.
Der Hauptausschuss tagte in 21 Sitzungen und nahm der 
Gemeindevertretung hauptsächlich die Entscheidungen für 
Vergaben von Aufträgen ab. Es gab keine einzige Sitzung 
in der die Beschlussfähigkeit gefährdet war. Durch gute 
Sitzungsführung und gut dimensionierte Tagesordnungen 
konnte erreicht werden, dass die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung immer vor 22.00 Uhr enden konnten und damit 
keine zusätzlichen Sitzungen einberufen werden mußten.

Die Ortsbeiräte haben ebenfalls fleißig agiert und haben der 
Gemeindevertretung wertvolle Hinweise direkt aus unseren 
Ortsteilen mitgeteilt. Die Empfehlungen sind immer in die 
Entscheidungen eingeflossen und hatten somit großen 
Einfluss auf die Entwicklung in der gesamten Gemeinde 
Uckerland.

Die AG „Energie in Uckerland“ hat in 12 Sitzungen die Vor-
bereitungen und Grundlagen gelegt, dass in der Gemeinde 
der erste kommunale Kriterienkatalog für den Ausbau der 
Photovoltaik in Uckerland entstanden ist.
Die AG „Wohnen in Uckerland“, die ebenfalls kontinuierlich 
tagte, wurde durch Mittel aus dem Demographieprojekt 
Zukunftswerkstatt Kommunen unterstützt und so konnten 
wir Moderatoren und Prozessbegleiter an Bord holen, die 
bis zum Ende des Jahres abschließend eine Idee vorlegen 
können, wie wir unsere Leerstände besser reduzieren 
und die Wohnqualität für unsere Mieterinnen und Mieter 
verbessern werden.
Durch die Beschlüsse der Gemeindevertretung und die 
Umsetzung durch die Gemeindeverwaltung ist unglaub-
lich viel passiert und das Ende einer Legislaturperiode ist 
immer auch ein Punkt an dem man zurückblicken kann. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wenn ich das jetzt 
referieren würde, dann würden wir zum ersten Mal nicht 
mehr zu den Beschlüssen kommen. Aus diesem Grund soll 
heute nur ein Überblick reichen. Ich werde dies an anderer 
Stelle gern tun.
Alles in allem eine sehr herausfordernde und bewegende 
Legislaturperiode, die durch eine Vielzahl an Sitzungen und 
große Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger an den 
Entscheidungen geprägt war.
Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, Akteuren und 
vor allem Ihnen als Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertretern, die sich für die Gemeinde Uckerland ehren-
amtlich in die Gemeindepolitik eingebracht haben.

Weitere notwendige Informationen aus Sicht des Bür-
germeisters
Die Beschlüsse der letzten Gemeindevertretersitzung wur-
den durch die Verwaltung umgesetzt.

Gemeindevertretung in der Zusammensetzung Sommer 2019
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Lübbenow
Die Sparkasse Uckermark hat die Jugendmannschaft des 
SV1926 Lübbenow mit einer großartigen Spende von 
8000,- Euro unterstützt. Die Berichterstattung und ein 
kleiner Film sind in der Mediathek des Kurierverlages unter 
folgender Adresse abrufbar: 
https://www.nordkurier.de/regional/uckermark/mit-dieser-
summe-hat-die-jugendmannschaft-wohl-nicht-gerech-
net-2445459
Ganz herzlichen Dank an die Sparkasse Uckermark für 
diese Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen.

Milow 
Am Dorfputz in Milow beteiligten sich Anfang April wieder 
viele freiwillige Helferinnen und Helfer und sowohl der Fest-
platz, das Dorfgemeinschaftshaus als auch der Obstgarten 
wurden wieder schön gemacht. Ganz herzlicher Dank gilt 
den Akteuren des Dorfvereins die immer ein Garant für 
solche erfolgreichen und gut organisierten Aktionen sind.

Infrastrukturminister Genilke und Bürgermeister Matthias 
Schilling bei der Übergabe der Fördermittel

Die Fragen der Einwohner und Gemeindevertreter sind ent-
weder direkt beantwortet worden, oder an die Verwaltung 
weitergeleitet worden, von wo sie aus bearbeitet werden.

Folgende Informationen aus dem Gemeindegebiet 
möchte ich Ihnen mitteilen:
Güterberg
Der Zuwendungsbescheid über die Gewährung von Zu-
wendungen für Maßnahmen im kommunalen Straßenbau 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemein-
den des Landes Brandenburg für die Gehwegerneuerung in 
Güterberg in Höhe von 54.000,- Euro wurde am 11.4.2024 
von Infrastrukturminister Genilke übergeben. Die Förder-
quote für die Maßnahme beträgt 75%.

Wismar
Der Landschleicher war dieses Mal in Wismar. In der Me-
diathek ist der Beitrag des RBB unter folgender Adresse 
abrufbar:
https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/landschlei-
cher/beitraege/uckermark/landschleicher-wismar.html
90 Jahre FFW Wismar wird am 1.6.2024 gefeiert.
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Werbelow/Trebenow/Bandelow
Die Artenschutzmaßnahmen am Schlauchturm in Werbe-
low kommen gut voran.

neue Seite weiterhin so gut mit aktuellen Infos gefüttert wird.
Dies ist dann auch für die Landkreis-App gut, da Ihre 
Nachrichten auch weiterhin dort einfließen und veröffent-
licht werden.“
Soweit der Kommentar des Landkreises dazu. Besuchen 
sie die Homepage unter www.uckland.de und genießen 
sie die neue Übersichtlichkeit und vor allem die aktuellen 
Informationen aus der Region, nicht nur aus Uckerland.
Vieles wird noch im Laufe der Zeit ergänzt werden, bei-
spielsweise unsere Vereine sollen vorgestellt werden, 
die Ortsteile besser beschrieben und bebildert werden, 
Satzungen, Beschlüsse, Abschlüsse und Protokolle finden 
ihren Platz, die Feuerwehr Uckerland mit seinen Orts-
wehren wird vorgestellt und natürlich werden auch unsere 
kommunalen Wohnungen angeboten.

AG Wohnen 
ZWK Treffen „Wohnen in Uckerland“ 04. April 2024
Ziel ist es den Leerstand im gemeindeeigenen Geschoss-
wohnungsbau zu reduzieren und das bestehende Angebot 
attraktiver und zielgruppenspezifischer zu bewerben.

Rückblick
Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Perspekti-
ven und Bedürfnissen der Prozessakteure (Nachfrager, 
Kommunalpolitik, Wohnungswirtschaft, den Dörfern/Dorf-
bevölkerung) führte zu einer Reihe von Lösungsansätzen 
und Ideen. Diese lassen sich grob drei Schritten zuordnen:

1. Erhebung von Informationen
2. Werbestrategien entwickeln und Infopakete schnüren
3. Werbung schalten/ Vernetzen

In unserer letzten Veranstaltung im August 2023 wurden 
Fragebögen entwickelt, um diese Informationen abzufra-
gen. Insgesamt gab es sechs Rückläufer aus den Dörfern. 
Die Wohnungsverwaltung ist beauftragt außerdem die 
Wohnungsbestände und Zustände zu erheben. Um aus-
sagekräftige Werbematerialien zu entwickeln, braucht es 
zudem Fotos und Informationen über die Vereinsstrukturen 
und Ansprechpartner vor Ort. Die Diskussion ergab, dass 
sehr viele Informationen bereits vorhanden sind bzw. in 
anderen Kontexten gesammelt wurden.

Informationen aus dem Gemeindebereich
Babybegrüßung 2024 (s. Titelbild)
Unter dem Motto „Unsere Kleinen sind die Größten“
konnte ich viele der Neugeborenen der letzten Monate recht 
herzlich zur 7. Babybegrüßung in Uckerland begrüßen. 
Schön dass sie da waren und die Eltern mitgebracht hatten! 
Viele Akteuere und helfende Hände waren Garant für eine 
gelungene Veranstaltung. 
Unsere Pfarrerin der ev. Kirchengemeinde, Frau Büscheck 
aus Hetzdorf, Herr Melzer vom Uckermarkkurier, Frau Boll 
& Frau Rehbein vom Projekt „Gesunde Kinder“ und eine 
Patin Frau Heydorn, Frau Habig die Leiterin der Kita und 
ihre Erzieherinnen, die Kinder aus der Kita „Regenbogen“ 
aus Gneisenau, die uns schon mit einer wunderbaren Dar-
bietung begeistert haben und aus der Gemeindeverwaltung 
Frau Queitzsch die alles so wunderbar vorbereitet hatte, 
machten die Begrüßung zu einem gelungenen Treffen.
Die Berichterstattung und eine kleine Filmsequenz sind 
unter folgender Adresse nachzuschauen: 
https://www.nordkurier.de/regional/uckermark/ucker-
land-will-zu-einem-babyboom-auf-dem-lande-beitra-
gen-2428038

Neue Homepage 
Es ist geschafft unsere Gemeinde hat eine neue pro-
fessionell und dem neuesten Standard entsprechende 
Homepage. Da gab es auch gleich einen Brief aus der 
Kreisverwaltung dazu:
„Hallo liebe Gemeinde Uckerland.
Alarm, Alarm, die Gemeinde Uckerland ist nicht mehr in der 
Uckermark-App verfügbar!? Kann sie ja auch nicht, wenn 
es so große Änderungen gibt.
Da führt die Gemeinde Uckerland ganz still und heimlich 
eine neue Webseite ein und startet dazu keine große In-
formationsrakete? :) Muss man ja auch nicht, wenn alles 
funktioniert.
Hier kommt deshalb ein kleiner digitaler Glückwunsch vom 
Webmaster der Kreisverwaltung Uckermark:
Klar gegliedert, alles ist schnell zu finden und dann auch 
noch für Tablet und Handy angepasst. So soll es sein! An 
die Anbindung an ein Online-Dienstleistungsportal haben 
die Macher auch gedacht - Perfekt!
Ich beglückwünsche Sie zu diesem, für Ihre Verwaltung und 
die künftigen Nutzer, wichtigen Schritt und hoffe, dass die 
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To Dos
Nun gilt es diese Materialsammlung zusammenzufügen. 
Es stellt sich die Frage, wie das Ganze möglichst digital zu 
lösen ist (bspw. in einer gemeindeinternen Cloud). Damit 
die zuentwickelnden Materialen als zusammengehörig zu 
erkennen sind, ist es wichtig einem Gestaltungskonzept zu 
folgen. Was sind die Gemeinde -Farben, -Typografie, -Lo-
gos, -Layouts und -Wordings? Um die Wohnungsbestände 
auf einer entsprechenden Internetseite ansprechend dar-
stellen zu können braucht es eine kluge Websitestruktur, 
Suchmasken und Kartografie.
Das nächste halbe Jahr soll genutzt werden, um diese und 
weitere Fragen zu beantworten.

AG Energie in Uckerland 
tagte am 16.4.2024. Zwei Projekte wurden vorgestellt, 
die ich in der nächsten Sitzung mit einem Votum der AG 
vorstellen werde. Des weiteren wurde die Idee eines Dorf- 
oder Gemeindewerks erörtert. Erste Ideen und mögliche 
Verfahrensweisen zur Umsetzung wurden diskutiert. 
Die Sitzung bildete den Auftakt zu einem Konzept- und Be-
teiligungsverfahren, in dessen Verlauf Bedarfe, Potenziale 
und Machbarkeit für ein Dorfwerk erörtert werden sollen.
Das Dorfwerk hat das Ziel, die kommunale Wertschöp-
fung im Rahmen der Energiewende vor Ort in Uckerland 
unter anderem durch günstige Nahwärmeversorgung, die 
Stärkung kommunaler Infrastruktur und erweiterte Möglich-
keiten finanzieller Beteiligung zu sichern. 
Die Gemeinde Uckerland wird bei diesem Prozess durch 
das geförderte Projekt Koop Wind begleitet, welches Kom-
munen und Regionen als unabhängiger Partner in der 
Energiewende berät. 
Unter dem Arbeitstitel “Uckerlandwerk” wurden im ersten 
Schritt die Bedarfe und Potenziale für ein Dorfwerk erör-
tert, um mögliche Aufgabenfelder zu definieren. Außerdem 
wurde den Mitgliedern der Energie AG ein Überblick über 
mögliche Rechtsformen und Strukturen gegeben, um auf 
dieser Grundlage den weiteren Prozess zu planen. 
Im nächsten Schritt, nach der Kommunalwahl, soll eine 
umfassende Information der Einwohner zu aktuellen Pla-
nungen im Bereich Wärmeversorgung und kommunaler 
Daseinsvorsorge erfolgen und Informationen zu Versor-
gungsbedarfen erhoben werden, um auf dieser Grundlage 
das “Uckerlandwerk” weiterzuentwickeln.

Wahlausschuss hat getagt
Am Mittwoch den 10.4.2024 hat der Wahlausschuss ge-
tagt und festgestellt, dass alle Vorschläge zu den Wahlen 
für die Ortsbeiräte, die Gemeindevertretung und die Bür-
germeisterwahl zugelassen werden. Mittlerweile sind die 
Kandidatenlisten auch öffentlich ausgehängt.

Uckerland in den Medien
• Bildhafte Exkursion zum „Vogelparadies“ vor unserer 

Haustür
• Mit dieser Summe hat die Jugendmannschaft wohl 

nicht gerechnet
• Uckerland will zu einem „Babyboom“ auf dem Lande 

beitragen
• Auf der neuen Fahrradstraße gibt es Fördermittel für 

vier Kommunen
• Frische Fördermittel für die Uckermark

• Über eine Million fließt in die Rettung von drei Dorf-
teichen

• Ein Rätsel wird gelöst - nach 70 Jahren
• Schwer zu vermitteln
• Oberstleutnant a.D. findet Erfüllung als Hausmeister

Informationen  aus dem Landkreis Uckermark und dem 
Verbandsgebiet der NUWA

NUWA
Der Nord-Uckermärkische Wasser- und Abwasserverband 
plant in Güterberg die Neuverlegung von Trinkwasserlei-
tungen einschließlich der Hausanschlüsse. Der für die 
Rohrnetzerneuerung geplante Teilabschnitt umfasst den 
Bereich von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 37
Der Nord-Uckermärkische Wasser- und Abwasserverband 
plant in Fahrenholz die Neuverlegung von Trinkwasser-
leitungen einschließlich der Hausanschlüsse. Der für die 
Rohrnetzerneuerung geplante Teilabschnitt umfasst den 
Bereich von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 13.
Weiterhin ist die Phosphoreleminierung für das Klärwerk 
in Gneisenau geplant.

Landkreis Uckermark
Der Projektabschluss für die baulichen Maßnahmen beim 
Breitbandausbau in den „weißen Flecken“ wird bis zum 
Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Dann hängt 
es von den jeweiligen Verträgen ab, die von unseren 
Einwohnerinnen und Einwohner mit den Unternehmen 
abgeschlossen werden, wann tatsächlich der Anschluss 
funktionsfähig geschaltet wird.
In den nächsten Jahren werden die „grauen Flecken“ 
bearbeitet mit einem Gesamtvolumen von 230 Mio. Dies 
bedeutet, dass die gesamte Uckermark mit schnellem 
Breitband versorgt wird. Die Eigenanteile der Gemeinden 
werden vom Landkreis Uckermark übernommen. Dies be-
deutet die Bundes- und Landesförderung + die Übernahme 
der Differenzkosten durch den Landkreis führen zu einem 
kostenneutralen flächendeckenden Ausbau in Uckerland, 
ohne das die Gemeindekasse belastet wird. Dafür können 
wir unserer Landrätin Frau Dörk sehr dankbar sein, denn 
dies stellt sich in anderen Landkreisen ganz anders dar.

Informationen aus dem Land Brandenburg
Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hat in ihrer 
Presseinformation vom 20.2.2024 über Uckerland berich-
tet:

„Gehölzpflanzungen
Nicht nur an Blüten werden sich die Menschen in Hansfelde 
und Wismar demnächst erfreuen können, sondern auch 
an einem langen Obstbuffet direkt vor der Haustür: Am 
Gemeindeweg zwischen den beiden Ortschaften hat die 
Stiftung auf 350 Metern eine Obstbaumreihe mit 43 Obst-
bäumen – zum Beispiel Apfel, Birne und Kirsche – sowie 
eine Hecke aus Rosen, Weißdorn und Schlehen pflanzen 
lassen. Die Flurstücke hat die Gemeinde Uckerland zur 
Verfügung gestellt.“ (Quelle: Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg vom 20.2.2024)
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12. Kreiswettbewerb 2024 „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Mit dem 12. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
sollen bürgerschaftliches Engagement und beispielhafte 
Beiträge zur zukunftsfähigen Entwicklung der Dörfer und 
ländlichen Orte angeregt und herausgestellt werden.
Bewertet werden alle Aspekte der Dorfentwicklung. Die 
Basis für eine Teilnahme ist gegeben, wenn
• sich die Menschen im Dorf und die Verwaltung der 

Stadt oder Gemeinde an der Ideenfindung beteiligen,
• gemeinsam die Dorfentwicklung gestaltet wird und
• mit konkreten Aktivitäten auf die Herausforderungen 

der Zukunft reagiert wird.
Bei der Beurteilung des erreichten Standes und der Grund-
lagen für die Entwicklung wird nicht nur das Erscheinungs-
bild der Dörfer bewertet, sondern vor allem die Aktivitäten 
für eine ganzheitliche Dorfentwicklung. Wesentlich ist, wie 
die soziale und kulturelle Integration von Jung und Alt, von 
Alteingesessenen und Zugezogenen sowie die Sicherung 
der Lebensqualität und von Erwerbsmöglichkeiten im Dorf 
gelingt. Unterschiedliche Voraussetzungen werden be-
rücksichtigt.
Bewerbungsformular und weitere Informationen auf der 
Internetseite des Landkreises:
https://www.uckermark.de/Unser-Dorf-hat-Zukunft
Der Wettbewerb erfolgt im Land Brandenburg auf zwei 
Ebenen:
• Bewerbungsfrist ist der 30.06.2024 (Die Organisation 

liegt beim Amt für Kreisentwicklung und Beteiligungs-
management)

• Bis Oktober 2024 wird der Wettbewerb in den sich 
beteiligenden Dörfern und dörflichen Ortsteilen im 
Landkreis Uckermark durchgeführt. Nach einem Jury-
besuch wird ein Kreissieger ausgewählt.

• Der Kreissieger wird bis 30.11.2024 an das MLUK, 
Referat „Ländliche Entwicklung“ gemeldet und ist somit 
für die Runde auf Landesebene im Jahr 2025 nominiert.

Informationen aus dem Bund

Chance auf Förderung der Seesanierung in Milow
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz Förderprogramm hat 
uns darüber informiert, dass unsere Projektskizze im Pro-

gramm „Natürlicher Klimaschutz in kommunalen Gebieten 
im ländlichen Raum“ eine Chance auf Förderung hat.

Zitat:
„Ihr Beitrag wurde gemeinsam mit allen im Zeitraum vom 
1. August 2023 bis 31. Oktober 2023 eingegangenen Skiz-
zen im Rahmen des o.g. Förderprogramms nach einem 
einheitlichen Verfahren geprüft. Der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages hat unter Berücksichtigung 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel über die 
Auswahl der Projekte entschieden.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Pro-
jektskizze ausgewählt wurde. Bitte reichen Sie nun Ihren 
Zuwendungsantrag auf Basis der Vorgaben der Förder-
richtlinie ANK-LK des BMUV ein.“

Das ist eine große Chance für die Gemeinde, im Außen-
bereich eines Dorfes einen See zu renaturieren. Großer 
Dank gilt an dieser Stelle Fritz Gampe der in mühevoller 
Kleinarbeit die fachlichen Grundlagen vorbereitet hat und 
dies schon über Jahre (über zwei Jahrzehnte).
Einerseits durch die Erarbeitung eines faunistischen und 
lymnologischen Gutachtens ohne die Gemeindekasse zu 
belasten nd andererseits durch die intensive fachliche Aus-
einandersetzung mit der Ökologie eines Dorfsees.
Auch der Dorfverein hatte einen großen Anteil an der er-
folgreichen Erstellung der Skizze, denn über ihn konnten 
Kapazitäten gewonnen werden die jahrelange Vorarbeiten 
zu leisten.

Die Bemühungen Teiche mit Fördermitteln zu renaturieren 
betreiben wir ja schon seit mehrere Jahren, beispielsweise 
beim Dorfteich in Bandelow. Für diesen gab es eine Mach-
barkeitsstudie die dieses Vorhaben als durchaus machbar 
und empfehlenswert ausgewiesen hat.
Daraufhin haben wir die weiteren Schritte zur Landesför-
derung erhöht und es gibt Signale von der Stiftung Na-
turSchutzFonds zu fördern, wenn eine Landesförderung 
nicht funktioniert.
Diese Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Insofern 
bin ich zuversichtlich auch einen Teich im Ortskern kon-
kret in Bandelow in den nächsten Jahren renaturieren zu 
können, ohne die gesamten Kosten durch die Gemeinde 
begleichen zu müssen.
Das wir solche Anträge formulieren können zeigt der Erfolg 
in Milow. Allerdings braucht man einen langen Atem und 
die fachliche Expertise.
Drücken Sie uns die Daumen, dass nun auch die tatsäch-
liche Beantragung mit Erfolg beschieden ist, denn es geht 
um eine Fördersumme von 508.000,- Euro.

Termine
Europa-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 9.6.2024 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Briefwahl wird schon vorher 
möglich sein.

Gemeindevertretersitzung im DGH Lübbenow voraussicht-
lich am 27.06.2024



18 Nr. 05/2024Amtsblatt für die Gemeinde Uckerland, den 24.05.2024

Den Informationen des Bürgermeisters folgte dann in einem 
der nächsten Tagesordnungspunkte die 

Ernennung unserer neuen Gemeindewehrführung 
mit folgenden Worten:

„Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,
es ist mir eine besondere Ehre, diesen Tagesordnungs-
punkt einleiten zu dürfen: Der offiziellen Ernennung unserer 
neuen Wehrleitung.

Zuerst möchte ich allen Mitgliedern unserer Freiwilligen 
Feuerwehr danken. Ihr Engagement, Ihr Mut und Ihre 
Entschlossenheit sind die Säulen, auf denen die Sicherheit 
unserer Gemeinde ruht. Sie opfern ihre Zeit und setzen sich 
Risiken aus, um uns zu schützen – dafür gebührt Ihnen 
unser tiefster Dank und Respekt.
Die Wehrleitung einer Gemeindefeuerwehr ist das Rück-
grat für die Sicherheit in unseren Dörfern. Aus diesem 
Grund ist es besonders wichtig Menschen zu finden die 
sich dieser Aufgabe stellen und sich dieser Verantwortung 
bewusst sind.

Die Auswahl und die Bestellung unterliegt bestimmten 
Regularien die gesetzlich in § 28 des Brandenburgischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes geregelt sind. 
Dort heißt es in Absatz 1. „Der Träger des örtlichen Brand-
schutzes bestellt die Wehrführung der Freiwilligen Feu-
erwehr und ihre Stellvertretung nach Anhörung der Füh-
rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und im Benehmen 
mit dem Kreisbrandmeister.“

Dieser Vorschrift sind wir gefolgt und haben die Ortswehren 
erst gebeten Vorschläge für die Besetzung der Wehrleitung 
einzureichen und im zweiten Schritt eine Stellungnahme 
für die eingereichten Vorschläge abzugeben.
Am 2.4. fand die Anhörung der Ortswehren im Benehmen 
mit dem Kreisbrandmeister Tony Zillmer statt. 
Das Votum für die drei Vorschläge war eindeutig. Und so 
möchte ich diesem Votum gern folgen und möchte jetzt 
die Herren Dirk Schmidt, Kai Herrmann und Paul Wod-
rich bitten, nach vorne zu treten und unsere Vorsitzende 
Frau von Holtzendorff bitten, mich bei der Ernennung zu 
unterstützen.

Für den Zeitraum von sechs Jahren ab dem 1. Mai 2024 
soll die heute zu bestellende Wehrleitung ihre Aufgaben 
wahrnehmen.
Mit großer Freude und vollem Vertrauen ernenne ich Dirk 
Schmidt zum Wehrführer unserer Feuerwehr. Dirk, deine 
Führungsstärke, deine Erfahrung, dein technisches Wissen 
und deine Einsatzbereitschaft haben dich zu dieser Rolle 
prädestiniert. Ich habe dich in den Jahren meiner Amtszeit 
als engagierten und als Überzeugungstäter für die Feuer-
wehr erlebt. Egal ob es im Einsatz war oder auch bei dem 
uneigennützigen Aufbau des Feuerwehrgerätehauses in 
Hetzdorf. Unzählige Stunden Deiner Freizeit hast du ge-
opfert zum Wohle der Gemeinde.
Ich bin überzeugt, dass unter deiner Leitung unsere Feu-
erwehr neue Stärken entwickeln und weiterhin ein Vorbild 
an Effizienz und Sicherheit sein wird.

Ebenso freue ich mich, Kai Herrmann als ersten Stell-
vertreter zu ernennen. Kai, deine Erfahrungen und dein 
tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Feuerwehr 
machen dich zum idealen Partner an Dirks Seite. Die 
bereits gesetzten Impulse in den letzten Monaten bei der 
Ausbildungsorganisation, haben schon jetzt die Feuerwehr 
der Gemeinde in einen neuen Kenntnis und Ausbildungs-
stand versetzt. Ich vertraue darauf, dass du die Wehr mit 
deiner gewohnten Sorgfalt und Umsicht unterstützen wirst.
Nicht zuletzt ernenne ich Paul Wodrich zum zweiten Stell-
vertreter in unserem Team. Paul, deine Innovationskraft 
und dein Engagement für die Weiterbildung unserer Mit-
glieder sind von unschätzbarem Wert. Die Ortswehr in Lüb-
benow konnte schon von deiner Begeisterung und deiner 
Leidenschaft für die Feuerwehr profitieren. Dies wird jetzt 
die gesamte Feuerwehr in Uckerland erreichen.
Ich bin sicher, dass du frische Impulse einbringen und 
unsere Wehrleitung hervorragend ergänzen wirst.
Die Ernennung von Dirk, Kai und Paul symbolisiert nicht 
nur eine Übergabe von Verantwortlichkeiten, sondern auch 
unser Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern. Ihre Leitung wird entscheidend 
sein, um die Effektivität unserer Feuerwehr weiter zu stär-
ken und das Wohl unserer Gemeinde zu sichern. Meine 
Unterstützung dabei habt ihr.
Damit dies auch ordentlich dokumentiert wird, gibt es eine 
Ernennungsurkunde und eine kleine Beigabe in Form 
eines T-Shirts, damit auch für jeden ersichtlich ist, welche 
Funktion ihr ausübt.

Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von Ihnen bedan-
ken, der heute hier ist, um dieses neue Kapitel mit uns zu 
beginnen. Ihre Unterstützung ist für unsere Wehrführung 
unerlässlich, und gemeinsam werden wir eine sichere und 
geschützte Gemeinschaft aufbauen und erhalten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr fortwährendes 
Engagement für Uckerland. Lassen Sie uns nun gemein-
sam unsere neue Wehrleitung offiziell willkommen heißen 
und ihnen unsere besten Wünsche für ihre zukünftigen 
Aufgaben übermitteln.“

Matthias Schilling
Bürgermeister
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Uckerland 2023

Beschluss
Nr.: Betreff Datum der

Sitzung

0233/22 Grundstücksverkauf in der Gemarkung Lindhorst 23.03.2023
0234/22 Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Erneuerbare Energien“ der 

Gemeinde Uckerland für das gesamte Gemeindegebiet
23.03.2023

0242/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
„Austauschpflicht für Heizkessel im kommunalen Bestand - welche Objekte sind wann 
betroffen“

23.03.2023

0243/23 Abschaltung der Straßenbeleuchtung in den Sommermonaten 23.03.2023
0244/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Steu-

eranalyse - Übersicht der Verwaltung über die nicht gezahlten Gebäude- und Grundsteu-
ern und Gewerbesteuern in der Geme

23.03.2023

0246/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Über-
prüfung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde 
Uckerland“

23.03.2023

0247/23 Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Uckerland 23.03.2023
0248/23 Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2023 23.03.2023
0249/23 Annahme einer Spende 23.03.2023
0251/23 Personalentscheidung Sachbearbeiterin Kindertagesstätten 11.05.2023
0252/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 

„Termine der Gemeindevertretersitzung unter Beachtung der Termine von Landtag und 
Kreistag“

11.05.2023

0254/23 Wahl der Schöffen für die Strafabteilungen der Amtsgerichte und der Strafkammer des 
Landesgerichtes Neuruppin im Jahr 2023 - Aufstellung der Vorschlagsliste

11.05.2023

0255/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen inkl. Speicher in der Gemar-
kung Trebenow

11.05.2023

0256/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Werbelow

11.05.2023

0257/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Wilsickow

11.05.2023

0258/23 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die FFW Uckerland 11.05.2023
0259/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes

„Sicherung von öffentlichen Wegen für die Bewohner der Orte“
11.05.2023

0263/23 Personalentscheidung Gemeindearbeiter 06.07.2023
0265/23 Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der kommunalen 

Wohnungen 2022
06.07.2023

0269/23 Grundstücksverkauf in der Gemarkung Taschenberg 06.07.2023
0274/23 Antrag der Firma Notus energy Plan GmbH & Co. KG auf Errichtung und Betrieb von 

zwei Windkraftanlagen in der Gemarkung Werbelow
06.07.2023

0268/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Trebenow 
an der ehem. Mülldeponie

31.08.2023

0281/23 Grundstücksbereinigung in der Gemarkung Bandelow 31.08.2023
0282/23 Außerplanmäßiger Aufwand durch die Zuführung von Rückstellungen für Pensionsver-

pflichtungen gegenüber Beamten
31.08.2023

0284/23 Überplanmäßiger Aufwand durch die Zuführung von Rückstellungen für nicht genom-
menen Urlaub 2021

31.08.2023

0286/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m. § 8 Abs. 3 
BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Bandelow 
an der ehem. Mülldeponie

31.08.2023

0287/23 Antrag der Firma Enel Gree Power UB33 GmbH & Co.KG auf Repowering von 2 Wind-
kraftanlagen in der Gemarkung Wismar

31.08.2023

0291/23 Auftragsvergabe zum Abbruch des alten Feuerwehrgebäudes in Wolfshagen 31.08.2023
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0288/23 Personalentscheidung über die Einstellung eines Sachbearbeiters m/w/d Sekretariat, 
Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Partnerschaftsbeziehungen

21.09.2023

0289/23 Personalentscheidung über die Einstellung eines Mitarbeiters m/w/d für die Objektreini-
gung

19.10.2023

0290/23 Personalentscheidung über die Einstellung eines Mitarbeiters m/w/d für die Objektreini-
gung

19.10.2023

0294/23 Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage 2022 19.10.2023
0295/23 Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für die Wasser- und Bodenverbandsum-

lage 2022
19.10.2023

0296/23 Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes Was-
ser- und Bodenverband „Uckerseen“ 2023

19.10.2023

0297/23 Entwurf über die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 der Ge-
meinde Uckerland „Windpark Wilsickow II“

19.10.2023

0298/23 Billigung des Vorentwurfs zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Uckerland für ein Gebiet zwischen Jahnkeshof, Hohen Tutow und der Autobahn A 20- 
Solarpark Wilsickow II -

19.10.2023

0299/23 Billigung des Vorentwurfs über die 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 2 der Gemeinde Uckerland „Solarpark Wilsickow II“

19.10.2023

0300/23 Änderung des Aufstellungsbeschlusses zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 
i.V.m. § 8 Abs. 3 BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Ge-
markung Bandelow

19.10.2023

Antrag 
Fraktion 
„Ucker-
länder“

Berufung von Frau Carmen Borinski zur Wahlleiterin und Benennung eines Stellvertre-
ters nach Einreichung eines erneuten Vorschlages.

19.10.2023

0301/23 Berufung des Wahlleiters und des Stellvertreters zur Kommunalwahl am 09. Juni 2024 19.10.2023
0267/23 Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Pflege vor Ort“ 2022 14.12.2023
0304/23 Aufstellungsbeschluss zur Einleitung einer Bauleitplanung nach § 12 i.V.m § 8 Abs. 3 

BauGB zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung Hansfelde
14.12.2023

0305/23 Billigung des Vorentwurfs zur 2. Änderung des Amtsflächennutzungsplans Lübbenow 1 
für das Gebiet Gemarkung Bandelow Flur 3 Flurstück 147 und teilweise Flurstück 151

14.12.2023

0306/23 Billigung des Vorentwurfs über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Bandelow an der ehemaligen Mülldeponie“

14.12.2023

0308/23 Antrag der Fraktion „Uckerländer“ über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
„Grundsatzentscheidung zur Umsetzung der Grundsteuerreform in der Gemeinde Ucker-
land“

14.12.2023

0312/23 Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen - Reparatur Brücke Wolfshagen 14.12.2023
0313/23 Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen - Machbarkeitsstudie Revitalisierung 

Dorfteich Bandelow
14.12.2023

0314/23 Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen - Reparatur Feuerwehrfahrzeug Wis-
mar

14.12.2023

0315/23 Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 
Ortswehr Lübbenow

14.12.2023
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Allgemeines

ELU – Engagiertes Land Uckerland
Die Netzwerkstruktur für Vereine, Organisationen und Ehrenamt

Um Ehrenamt effektiv unterstützen und wertschätzen zu 
können, braucht es eineNetzwerkstruktur.

„Wie können wir Vereine und Ehrenamt besser unterstüt-
zen und wertschätzen?“ fragte sich vor rund zwei Jahren 
unser Bürgermeister Matthias Schilling.
Unterstützt durch den LAFP e.V. brachte er das Netzwerk 
ELU (Engagiertes Land Uckerland) auf den Weg. Seitdem 
werden in regelmäßigen Abständen Treffen organisiert, 
wo sich zunehmend mehr engagierte und interessierte 
Menschen begegnen um sich besser kennenzulernen und 
zu unterstützen.

Ziel war und ist es ein Netzwerk von verschiedenen Ver-
einen und Initiativen zu schaffen um neue und großartige 
Projektideen entstehen zu lassen.
Unter dem Motto: „Gemeinsam für ein lebens- und liebens-
wertes Uckerland“ werden Projekte umgesetzt, die unsere 
Gemeinde und das Leben in ihr noch vielfältiger machen. 

Wir haben schon viele Vereine erreichen können, aber sind 
das schon alle?

Darum die Bitte!!! Wenn Du / Ihr mitmachen wollt beim 
ELU, dann melde Dich bei uns.

Unser nächstes Treffen findet am 28.05.2024 in Lübbenow, 
in der Sozialwerkstatt des LAFP e.V., Hauptstraße 12 statt.
Bei diesem Treffen wird sich unser Gastgeberverein vor-
stellen und wir planen ein gemeinsames Fest, auf dem sich 
engagierte Strukturen der Gemeinde präsentieren können.

Seid herzlich Willkommen, Engagierte in Uckerland, wir 
freuen uns auf Euch und Eure Mitwirkung!!!

Kontakt:  0172 90 90 95 0 (Th. Holbe LAFP e.V.)
   vanherz@gmx.de (V. Hertzog LeuteHaus e.V.)

Beschlüsse des Hauptausschusses 2023

Beschluss
Nr.: Betreff Datum der

Sitzung

0260/23 Auftragsvergabe zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kutzerow- LED Ausführung, 
Los 2 - Lieferung und Montage

24.05.2023

0261/23 Auftragsvergabe zur Deckenerneuerung in der Kita „Regenbogen“ in Gneisenau Los 1 
Trockenbau und Elektroarbeiten

24.05.2023

0262/23 Auftragsvergabe zur Deckenerneuerung in der Kita „Regenbogen“ in Gneisenau Los 2 
Maler- und Bodenbelagsarbeiten

24.05.2023

0264/23 Auftragsvergabe für die Lieferung und Montage von Vorbau-Rollladen Kita „Regenbo-
gen“

29.06.2023

0270/23 Auftragsvergabe zum Erwerb eines E-Autos zur Nutzung im eCarsharing bzw. Mitfahr-
modell

29.06.2023

0271/23 Auftragsvergabe zur Fachplanung Tragwerk, Schall- und Erschütterungsschutz sowie 
Wärmeschutznachweis für Neubau Feuerwehrhaus Wolfshagen

29.06.2023

0272/23 Auftragsvergabe zur Fachplanung Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen für Feuer-
wehrhaus Wolfshagen

20.07.2023

0276/23 Auftragsvergabe Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen der Grundschule 
Uckerland

20.07.2023

0277/23 Auftragsvergabe zum Austausch des Warmwasserspeichers am Wohnblock in Nechlin 
26/27

20.07.2023

0278/23 Auftragsvergabe zur Reparatur der Straße Wilsickow (Hohen Tutow) 20.07.2023
0292/23 Auftragsvergabe zum Neubau eines Feuerwehrgebäudes mit Multifunktionsraum in 

Wolfshagen - Los 1 Roh- und Ausbauarbeiten
21.09.2023

0293/23 Auftragsvergabe zur Lieferung eines Solarcarports für das E-Auto zur Nutzung im eCar-
shering bzw. Mitfahrmodell

21.09.2023

0302/23 Genehmigung der Eilentscheidung zur Auftragsvergabe Erneuerung Straßenbeleuch-
tung Werbelow- LED Ausführung, Los1 Tiefbau und Kabelverlegung

20.11.2023

0303/23 Auftragsvergabe zur Vergabe von Planungsleistung für die Errichtung von Löschwasser-
behälter

20.11.2023
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Babybegrüßung
Am 10.04.2024 fand die diesjährige Babybegrüßung der 
Gemeinde Uckerland im „Klöntop“ in Gneisenau statt. Un-
ser Bürgermeister Herr Schilling und unsere Pastorin Frau 
Büscheck begrüßten acht Kinder und ihre Familien. Nach 
einer tollen Aufführung der Kindergartenkinder der Kita Re-
genbogen wurde sich bei guter Stimmung und einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen angeregt unterhalten. Im 
Anschluss haben viele Eltern die Gelegenheit genutzt, 
sich von der Kita-Leiterin Frau Habig die renovierte Kita 
Regenbogen zeigen zu lassen. 
Unterstützt wurde die Gemeinde Uckerland in diesem Jahr 
von dem Verein für Zahnhygiene e.V. und dem Netzwerk 
Gesunde Kinder, für das Frau Boll, Frau Rehbein und 
Frau Heydorn anwesend waren und den Eltern Frage und 
Antwort standen, sowie von der Sparkasse Uckermark. Wir 
bedanken uns bei allen Akteuren und Gästen und ganz 
besonders bei den „Regenbogen-Kindern“ und ihren Erzie-
hern für die fröhliche, bunte und musikalische Begrüßung! 

C. Queitzsch

Begrüßung durch die Kinder der Kita Regenbogen Präsente und Kaffeetafel im „Klöntop“ in Gneisenau

Kinder- und Jugendarbeit

Kita „Regenbogen“ in Gneisenau

Dachsanierung Baumhaus
Im Juli 2012 hat die Kita „Regenbogen“ ein Baumhaus für 
den Außenbereich bekommen. Nach 12 Jahren hat das 
Dach langsam größere und kleiner Löcher bekommen. 

Dies wurde von der Zimmerei Rebenstock fachmännisch 
wieder behoben. Vielen Dank noch! - den nun können die 
Kinder wieder trockenen Fußes im Obergeschoss spielen.

Die Kinder und Erzieher
der Kita „Regenbogen“ Gneisenau
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Kita „Uckerlandspatzen“ in Werbelow

Hüpfburg
Die Kinder und Erzieher der Kita „Uckerlandspatzen“ und 
des Hortes bedanken sich recht herzlich bei der Gemeinde, 
sowie bei den Gemeindearbeitern für die Bereitstellung der 
Hüpfburg in der Turnhalle über die Osterferien.
Wie immer hatten die Mädchen und Jungen großen Spaß 
und viel Ausdauer, ihren großen Bewegungsdrang aus-
zuleben.

Die Kinder und Erzieher der Kita „Uckerlandspatzen“

Grundschule Uckerland in Werbelow

10. Gedichtwettbewerb der Grundschule Uckerland
Am 15.04.2024 fand der Gedichtwettbewerb der Grund-
schule Uckerland statt. 17 Kinder stellten uns ihre Gedichte 
zum Thema „Miteinander lässt sich Unmögliches möglich 
machen“ vor.
Neben der Textsicherheit wurde auch Mimik und Gestik, 
das richtige Sprechtempo  und die Betonung bewertet.
Die Jury bestand aus Alica, Malte, Gina, Frau Herrmann 
und Frau Glasow. Nach den tollen Vorträgen fand die Sie-
gerehrung im Treppenhaus der Schule statt.

 1. Platz: Hanna
 2. Platz: Amelia
 3. Platz: Tereza + Vico

Wir gratulieren allen Platzierten und drücken besonders 
Hanna die Daumen für die Teilnahme am Rezitatorenwett-
bewerb in Lychen!

Anni Glasow
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Nein, nein – in ein fremdes Auto steig ich nicht ein!
Am 17. April 2024 gab es für die Kinder der 1. und 2. Klas-
se eine besondere Schulstunde. Frau Schiemann von der 
Polizei Prenzlau sprach mit ihnen über das richtige Verhal-
ten gegenüber fremden Personen. Dazu musste natürlich 
erst einmal geklärt werden, wer eine fremde und wer eine 
bekannte Person ist. Schnell war klar: von Bekannten 
kenne ich den Namen, ihre Gedanken und Gefühle sowie 
ihre Lieblingsfarbe oder das Lieblingsessen. Alle anderen 
sind Fremde. Frau Schiemann erklärte den Kinder das 
Verhalten in verschiedenen Situationen: wenn man von 
einer fremden Person angesprochen oder beobachtet wird, 
wenn man aus einem Auto heraus angesprochen wird, aber 
auch wenn Fremde vor der Haustür stehen oder am Telefon 
sind. Auch kann es mit einer fremden Person kein gutes 
Geheimnis geben. Mit Hilfe des Buches „Nein, nein, in ein 
fremdes Auto steig ich nicht ein“ wurden dann noch das 
laute Sprechen und eine selbstbewusste Körperhaltung 
trainiert. Zum Schluss gab es eine offene Fragerunde, in 
der die Kinder zum Beispiel herausfanden, ab welchem 
Alter man ins Gefängnis muss, und dass man aber auch 
schon davor Strafen bekommen kann, wenn man etwas 
schlimmes tut.

Frau Schiemann versicherte, dass die Polizei allen Hin-
weisen von Kindern und Eltern zu verdächtigen Personen 
nachgehe, es jedoch zurzeit keinen Grund für Sorge gebe.
In Kooperation mit der Polizei und der Grundschule werden 
im Laufe des Schuljahres auch weitere Themen behandelt, 
wie z.B. Gewaltprävention und Mobbing in Klasse 5 und 6.

Katharina Kruppa

Aus den Ortsteilen

Fleißig, fleißig… das Schloss glänzt wieder
Zweimal im Jahr ruft der Dorfverein zum Subbotnik auf. 
Am 23.03.2024 war es wieder soweit. Es kamen viele 
fleißige Hände. Die Fenster wurden geputzt, die Fliesen 
gescheuert, die Schränke gereinigt, der Boden poliert und 
den Spinnen den Kampf angesagt. Am Nachmittag waren 
die Räume blitzblank. 
Um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, wurde im 
Anschluss in Neubrandenburg gebowlt und beim Griechen 
geschlemmt. 
Vielen Dank für die helfenden Hände.

Gemeinnütziger Dorfverein Güterberg e.V.
Monique Kipka, stv. Vorsitzende
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Güterberg verabschiedet den Winter und heißt den Frühling Willkommen beim Osterfeuer
Das Osterfeuer fand am 28.03.2024 statt. Alle Gäste 
genossen eine gegrillte Wurst im Brötchen und  heiße 
oder kalte Getränke am wärmenden Feuer. Die Kinder 
brachten selbstgefärbte oder gebastelte Ostereier mit, 
um den Osterbaum zu gestalten. Im Anschluss wurden 
die vielen Osternester gesucht, die prall gefüllt waren mit 
Süßigkeiten, Aufkleber, Ostereierstempel, Spielzeug und 
einem gefärbten Osterei. Zur Freude der Kinder wurde das 
Osterei gleich für einen Wettbewerb genutzt. Ja genau, zum 
Eier trudeln. Und weil es die Bräuche so verlangen, wurde 
danach zum Ostereierlauf aufgerufen.

Gemeinnütziger Dorfverein Güterberg e.V.
Monique Kipka, stv. Vorsitzende 

Grundsteinlegung Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus in Wolfshagen
Mit folgenden Worten vom Bürgermeister Matthias Schilling 
wurde die Grundsteinlegung durch den Ortswehrführer An-
dreas Hagedorn, den Ortsbürgermeister Heiko Becker, dem 
Bauamtsleiter Rainer Mattukat und dem federführenden 
Planer André Gärtner eingeleitet:
„Heute ist ein bedeutender Tag für unsere Gemeinde 
Uckerland, ein Tag der Freude und des gemeinschaftlichen 
Stolzes, denn wir versammeln uns hier, um den Grundstein 
für unser neues Dorfgemeinschaftshaus in Kombination mit 
dem Feuerwehrgerätehaus zu legen.
Als ich als Gemeindevertreter vor rund 10 Jahren die beiden 
Gebäude, das alte Dorfgemeinschaftshaus und das alte 
Feuerwehrgerätehaus ansehen durfte, war klar, dass ich 
falls es einmal dazu kommen sollte, als Bürgermeister der 
Gemeinde Uckerland agieren zu dürfen, dem Bitten und 
Drängen von Lothar Holzmeier folgen würde. Er sagte da-
mals zu mir: „Matthias ein Versprechen musst du mir geben, 
schaffe bitte für Wolfshagen ein würdiges Zentrum für die Ak-
tivitäten im Dorf und einen Ort, an dem die Feuerwehrleute ihr 
Fahrzeug sicher unterbringen können, ihre Kleidung trocken 
und warm aufbewahren und sich für die Einsätze vorbereiten 
können.“ So lautete die damals gestellte Aufgabe!
Zunächst möchte ich allen Anwesenden danken, insbeson-
dere den Mitgliedern der Feuerwehr, den lokalen Entschei-
dungsträgern, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, 
den Gemeindearbeitern, unseren Planern, den ausfüh-
renden Gewerken und allen, die in irgendeiner Weise zur 
Realisierung dieses Projekts beitragen oder beigetragen 
haben, das wir heute diesen Tag begehen können.
Dieses Bauvorhaben ist weit mehr als nur eine strukturelle 
Entwicklung; es ist ein Symbol der Einheit und der Zusam-
menarbeit in unserer Gemeinde. Das neue Dorfgemein-
schaftshaus wird ein Ort der Begegnung sein, ein Platz, 
wo Alt und Jung zusammenkommen, um gemeinsame 
Interessen zu pflegen und neue Verbindungen zu knüpfen. 
Das gleichzeitig entstehende Feuerwehrgerätehaus stellt 
sicher, dass unsere Freiwillige Feuerwehr bestens ausge-
stattet und vorbereitet ist, um in Notfällen schnell und effektiv 
handeln zu können.
Die Integration beider Einrichtungen in einem Gebäude 
spiegelt unser Verständnis von Effizienz und pragmatischem 
Gemeinsinn wider. Wir erkennen an, dass die Sicherheit und 
das Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger Hand 
in Hand geht mit lebendigen sozialen Strukturen, die das 
Dorfleben bereichern und stärken.
Die Planung und Umsetzung dieses Projekts war ein Weg 
der Kooperation und der Dialoge, der gezeigt hat, wie frucht-

bar das Miteinander in unserer Gemeinde sein kann. Ich bin 
überzeugt, dass das fertige Gebäude ein lebendiger Beweis 
dieser gemeinschaftlichen Anstrengungen sein wird.
Darüber hinaus ist die strategische Lage dieses neuen Zen-
trums von entscheidender Bedeutung. Es liegt am Rande 
unserer Gemeinde, ist aber leicht zugänglich für alle unsere 
Bürgerinnen und Bürger aus Wolfshagen und optimal positio-
niert im Dorf, um im Notfall schnelle Einsätze der Feuerwehr 
zu ermöglichen.
Lasst uns diesen Grundstein legen mit der Hoffnung und 
dem festen Glauben, dass das, was wir heute beginnen, 
für zukünftige Generationen von unschätzbarem Wert sein 
wird. Wir bauen nicht nur für heute, sondern auch für morgen 
und übermorgen.
Ich freue mich darauf, dieses Haus mit Leben gefüllt zu 
sehen, zu hören, wie Lachen und Gespräche die Räume 
erfüllen und zu erleben, wie unsere Feuerwehrkräfte mit 
Professionalität und Hingabe für Sicherheit sorgen und ihre 
Aus- und Weiterbildung in würdiger Atmosphäre bestreiten 
können.
Lassen Sie uns gemeinsam diesen neuen Abschnitt in der 
Geschichte von Wolfshagen beginnen. 
Und in diesem Sinne wollen wir die Zeitkapsel in das Bau-
werk einbauen.
Gefüllt mit einem aktuellen Amtsblatt der Gemeinde Ucker-
land, als Symbol für das Zeitgeschehen in unserer Gemein-
de. Einer tagesaktuellen Ausgabe des Uckermarkkuriers, 
als ein Symbol für die Ereignisse die am Tage der Grund-
steinlegung in aller Welt und der Region eine Rolle gespielt 
haben und einem Cent als Symbol der Hoffnung, dass der 
Gemeinde niemals das Geld ausgehen mag.“

Gemeindeverwaltung Uckerland
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Rosenfest Wolfshagen
12. und 13. Juli 2024
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Es laden ein
Kulturverein Wolfshagen e.V.
und Ortsbeirat Wolfshagen
(Änderungen vorbehalten)
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Freitag, 12. Juli
20:00 Uhr Rosensingen in der Kirche
21:45 Uhr Fackelumzug (Start Bushaltestelle), Lagerfeuer

auf dem Haussee und großes Feuerwerk
anschließend Tanz im Park mit der HIGH-LIFE-Discothek

Samstag, 13. Juli
14:00 Uhr großer Festumzug (Start Kirche) mit der Rosen-

königin und der Schalmeienkapelle Rossow
anschließend Programm auf dem Festplatz im Lennépark
14:30 Uhr Eröffnung, Festansprachen und Rosentanz
15:00 Uhr SCHALMEIENKAPELLE ROSSOW
15:30 Uhr MARCUS CHRISTIANSEN
16:30 Uhr FASCHINGSCLUB HOLZENDORF 83 e.V.

17:30 Uhr  Stargast OLAF BERGER
ab 20:00 Uhr Tanz im Park mit der HIGH-LIFE-Discothek

        und ab 22 Uhr Stargast MARINA MARX
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        und ab 22 Uhr Stargast MARINA MARX

EEiinnttrriitttt  FFrreeii

Veranstaltungen
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Chorkonzert
der Chorgemeinschaft Strasburg e.V.

1. Juni 2024 • 14:00 Uhr

2. Juni 2024 • 14:00 Uhr

St. Marienkirche Strasburg

Kirche Bandelow

Gäste: Singkreis Altes Gemeindehaus Strasburg e.V.

Gäste: Popchor der Kreismusikschule Uckermark

Leitung: Uli Stornowski
Klavier: Sandra Knoth

Eintritt frei!
(Spenden erwünscht)CHORGEMEINSCHAFT

S T R A S B U R G

Guten Tag, l ebes Glück!

anschließend gemeinsames Kaffeetrinken

 

Planungstreff am 2288..0055..22002244 
 

Einladung 

 „Engagiertes Land Uckerland“ 

 

in der Sozialwerkstatt des LAFP e.V., Hauptstraße 12, 17337 Uckerland  
OT Lübbenow 

von 16:30 Uhr - 19:30 Uhr 

 
„„EErrffoollgg  iisstt  ddiiee  SSuummmmee  vviieelleerr  kklleeiinneerr  AAnnssttrreenngguunnggeenn,, 
ddiiee  TTaagg  ffüürr  TTaagg  wwiieeddeerrhhoolltt  wweerrddeenn!!““  ––  RRoobbeerrtt  CCoolllliieerr  

 

Liebe Engagierte, 

zum Planungstreffen unseres Hoffestes für und mit allen beteiligten Vereinen / 
Interessengruppen laden wir euch recht herzlich ein.  
 

Bitte gebt eure Rückmeldung zur Teilnahme mit der Anzahl der Personen bis spätestens 
24.05.2024  
an vanherz@gmx.de (V. Hertzog LeuteHaus e.V.) oder über 0172 90 90 95 0 (Th. Holbe LAFP e.V.) 

  
  

FFüürr  ddaass  lleeiibblliicchhee  WWoohhll  iisstt  ggeessoorrggtt.. 
 

                           

01. Juni 2024

90 Jahre Feuerwehr 
Wismar

01. Juni 2024

90 Jahre Feuerwehr 
Wismar

01. Juni 2024

90 Jahre Feuerwehr 
Wismar
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Senioren-Heimatfahrt des Landkreises Uckermark für die Gemeinde Uckerland
Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich lade Sie ein, nach dem wir im vergangenen Jahr die 
Boitzenburger Mühle und Lychen besuchten, mit mir einen 
anderen interessanten Fleck zu erkunden.
Am 26.06.2024 geht es mit dem Bus in den nordöstlichen 
Teil der Uckermark.
Geplant ist der folgende Ablauf:
9:00 Uhr Abfahrt Bushaltestelle  Lübbenow
10:00 Uhr Führung mit Safaritour in der Elch- und
  Rentierfarm Kleptow (13€)

12:00 Uhr Mittagessen im Dorfkrug Wallmow 
  (12,50€  inkl. Getränk)
13:30 Uhr Weiterfahrt nach Brüssow
14:00 Uhr Führung in der Brennerei Alrich in
  2 Gruppen je eine Stunde, (10€)
  Parallel dazu kann die andere Gruppe die
  Kirche besichtigen.
ca. 16:00 Uhr Rückfahrt nach Lübbenow

Ich freue mich, Sie auf dieser Fahrt begrüßen zu können.

Herbert Heinemann
Seniorenbeauftragter Uckerland

Weitere Informationen:
Bitte melden Sie sich bis zum 20.06.2024 unter der Rufnum-
mer 039745/861-0 bei Frau Queitzsch an.
Es entsteht ein Unkostenbeitrag in Höhe von 35,50€.
Dieser muss bis 20.06.2024 auf folgendes Konto überwiesen 
werden:
Herbert Heinemann, DE 69 2001 0020 0781 5562 03
Eine Bezahlung bei mir persönlich bis 20.06.2024 ist auch 
möglich.
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Mahlzeit-Projekt in Jagow - Gemeinsam in unserer Gemeinde
Das Projekt Mahlzeit richtet sich an ältere Menschen in 
der Gemeinde, die nicht mehr mobil sind oder Schwierig-
keiten haben, selbst zu kochen. Zusammen mit den loka-
len Anbietern für Essen-auf-Rädern wird am 16. Juni um  
12 Uhr eine warme Mahlzeit in der ehemaligen Tagespflege in 
Jagow serviert. „Bei einem gemeinsamen Mittagessen Gemein-
schaft erleben und zusammen ins Gespräch kommen – das 
wünsche ich uns an diesem Nachmittag“ sagt Steffi Scholer 
vom Vorstand des Vereins Altes Pfarrhaus Jagow e.V. Das 
Bürgermobil MUM (Mit uns Mobil in Uckerland) unterstützt die 
Aktion in dem es den Senioren ermöglicht, bequem von zu Hause 
abgeholt und wieder zurückgebracht zu werden. Dieses Angebot 
ist besonders wichtig für Menschen, die aufgrund von gesund-
heitlichen Einschränkungen nicht mehr mobil sind. Ein Flyer 
für die Anmeldung zur Mahlzeit wird in den nächsten Wochen 
über die Essen-auf-Rädern Fahrer verteilt. Für Rückfragen an 
den Verein oder separate Anmeldungen steht Ihnen Frau Heidi 
Hartig unter der Telefonnummer 0162/7615871 gern zur Verfü-
gung. Der Verein freut sich über zahlreiche Anmeldungen und 
auf einen schönen Nachmittag mit vielen tollen Begegnungen!

16.6.2024, ab 12:00 Uhr

ehemalige Tagespflege Jagow (70-71)

WAnn?

Wo?

KEINE LUST ALLEINE ZU ESSEN ?

Für Wen? Beziehende von ‘Essen auf Rädern’

LASST UNS GEMEINSAM ESSEN !
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Einladung zum Windfest und zur Eröffnung unserer neuen Windenergieanlage
vor den Toren des Ortsteils Bandelow

Wir freuen uns, Sie alle herzlich zum Windfest und zur 
Eröffnung unserer neuen Windenergieanlage einzuladen!

Datum:  5.6.2024
Uhrzeit:  16:00 - 20:00 Uhr

Ort: L258 Bandelow in Richtung Schönwerder kurz vor 
Ortseingang Bandelow, genauer Ort wird ausgeschildert. 
Familie Schmidt aus Trebenow wird mit einem Kremser 
den Shuttle-Service vom ausgeschilderten Parkplatz zur 
Windkraftanlage übernehmen.

Das Windfest wird ein besonderes Ereignis sein, bei dem 
wir gemeinsam die Inbetriebnahme unserer neuen Wind-
energieanlage feiern wollen. Dabei bieten wir Ihnen die 
Gelegenheit, die Anlage aus nächster Nähe zu besichtigen 
und mehr über ihre Funktionsweise und Bedeutung für 
unsere Region zu erfahren.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt! Wir freuen uns, 
Ihnen ein Catering zu präsentieren, das sehr regional auf-
gestellt ist. Genießen Sie die Köstlichkeiten vom Schwein 
des Landwirtschaftsbetriebs Mandelkow sowie die kuli-

narischen Kreationen von Mattes Caterings aus Nechlin.
Eine Hüpfburg für die Kleinen und Eis von der Käserei 
Wolters aus Bandelow erwarten Sie.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns diesen 
besonderen Moment zu feiern und freuen uns auf Ihr zahl-
reiches Erscheinen!

Datum Uhrzeit Ort
26.05.2024 09:30 Uhr Trebenow
02.06.2024 09:30 Uhr Wilsickow
09.06.2024 10:00 Uhr Hetzdorf
15.06.2024 14:00 Uhr Brietzig
16.06.2024 09:30 Uhr Wolfshagen
23.06.2024 09:30 Uhr Schlepkow
30.06.2024 09:30 Uhr Lübbenow

Weitere Informationen über unsere Veranstaltungen 
und auch Änderungen entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen in unseren Schaukästen. 

Pastorin Dorothea Büscheck
Hetzdorf 16, 17337 Uckerland
Tel. Büro: 039745/20256, Tel. Pfrn.: 039745/869890
E-Mail: hetzdorf@pek.de, www.kirche-im-uckerland.de

Gottesdienste

Sprechtage „Pflege vor Ort“

04.06.2024  09:00 - 11:00 Uhr
18.06.2024  09:00 - 11:00 Uhr
02.07.2024  09:00 - 11:00 Uhr
16.07.2024  09:00 - 11:00 Uhr

Büro „Pflege vor Ort“, Gemeinde Uckerland,
Hauptstraße 35, Lübbenow
Kontakt: Frau Mittelstädt / Frau Gorns
Telefon: 0170 / 3184702

Pflege vor Ort

Informationsveranstaltung mit der Polizei
Am 09.04.24 fand in Kutzerow eine Veranstaltung mit 
der Polizei statt. Es wurde über Enkeltrick, Diebstahl und 
wichtige Themen zur Sicherheit aufgeklärt. Viele Besucher 
fühlten sich gut informiert stellten Fragen und erhielten 
Antworten von kompetenter Beamtin. Ein Dank möchten 
wir Frau Senftleben für die Vorbereitung der Veranstaltung 
aussprechen.
Wir hoffen auf weiteres reges Interesse bei weiteren ge-
planten Zusammenkünften.

Ihr PvO-Team 
Frau Gorns & Frau Mittelstädt

2.Treffpunkt im Begegnungsort
DorfGemeinschaftsHaus Lübbenow

am 06.06.2024 um 14.00 Uhr

• Treff für Jung und Alt bei einer Tasse Kaffee und Gebäck
• Thema: Informationen zur Beantragung des Pflege-

grades

…daher hoffen wir auf ein reges Interesse!

Ihr PvO-Team 
Frau Gorns & Frau Mittelstädt

Tel.: 0170 3184702

IHRE ANZEIGE IM AMTSBLATT?

Kontaktieren Sie uns noch heute!

Bahnhofstraße 20, 17335 Strasburg
Tel.: 039753 22440, info@langewerbung.de

Langewerbung
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In Liebe geboren. In Liebe gelebt.
In Liebe gestorben.

Wismar, im Mai 2024

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so
liebevoller Weise zum Ausdruck brachten.

In stiller Trauer
Ehefrau Ruth und Familien

Gerhard Ludwig
† 13.04.2024

Wir danken von Herzen
der Arztpraxis Sonja Purrmann
dem SAPV HaffNet und dem
HaffCare-Team für die
liebevolle Umsorgung
dem Bestattungshaus Retschlag
für den feinfühligen Umgang
und die professionelle
Organisation
dem Pastor Stefan Voß für die
Trauerrede

•
•

•

•

Mussten dich gehen lassen
und konnten nichts tun.

WILFRIED SCHMOLMANN

1951 – 2024

Herzlichen Dank für die Anteilnahme,
gesprochen oder geschrieben.

Lindhorst im März 2024

In Liebe
Anita und Kinder

Und meine Seele spannte ihre Flügel aus,
og durch die stillen Lande als öge sie nach Haus...

Wir danken allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme in vielfältiger

Weise zum Ausdruck brachten und gemeinsam mit uns von

Klaus Röstel
Abschied nahmen.

Besonderer Dank gilt dem Pfarrer Hering,
dem Pegeteam des DRK,

Dr. Lichteblau und seinem Praxisteam,
dem Pegeteam „Matthias Claudius“ Strasburg,

dem Bestattungshaus Lehmann, besonders Frau Desombre,
der Blumenliebe Woldegk

sowie Heike Gering für die Bewirtung zur Kaffeetafel.

Lübbenow, im Mai 2024

Im Namen aller Angehörigen
Marga Röstel
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FAHRSERVICE

RÖSCHKE

FAHRSERVICE

Remondo Röschke
Kastanienweg 25
17335 Strasburg/Um.

Mobil: 0175 / 206 31 41
Mobil: 0170 / 730 34 54

Tel.: (039753) 20 400
Tel.: (03973) 231 798

Mietwagen - Krankenbeförderung
Liegendbeförderung+Tragestuhl+Rollstuhl

Beförderung von Dialysepatienten
Personenbeförderung bis 32 Personen

Trebenow 52, 17337 Uckerland
Telefon: 0157 514 696 41www.kaminholz-rausch.de

Wir liefern Ihnen zuverlässig, 

kompetent und persönlich

Brennholz aus heimischen Wäldern. 

Auch an alle Kunden des Jobcenters 

liefern wir prompt, freundlich und fair.

Christian Rausch

Wahl zur Gemeindevertretung am 09.06.2024 
 

 

 

Andrea Blauch, Rolf Lübke, Evelyn Ebert und Birgit Fichtner  

sind die Wählergruppe „Die Hetzdorfer“ 
 

Reihenfolge Nr. 19 auf der Wählerliste zur Wahl der 
Gemeindevertretung. 

 

Wir leben in Gneisenau, Lemmersdorf, Hetzdorf und Schlepkow und wollen uns 
ehrenamtlich für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der am 09.06.2024 neu zu 
wählenden Gemeindevertretung von Uckerland engagieren. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Stimme geben, damit wir zum Wohle unserer Bürger 
und Bürgerinnen in der Gemeindevertretung Einfluss auf die zu fassenden Beschlüsse 
nehmen können.                                    
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Am 9. Juni „Uckerländer“ wählen! 

 
Die Kandidaten der „Uckerländer“ für die Gemeindevertretung lassen ihre Wähler nicht im Regen stehen! Von 
links: Henri Wernicke, Diplomagraringenieur, Herbert Heinemann, Lehrer i.R., Rainer Marten, Rentner, 
ehemals Journalist, Nicole Kuhrt, Selbständige, Christine Wernicke, Diplomagraringenieurin, Mitglied im 
Landtag, Tim Kipka, Verwaltungsfachangestellter, Hartmut Trester, Rentner, ehemals Kraftfahrer.   
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uckerland,  

mit Herbert Heinemann, Rainer Marten, Tim Kipka, Christine Wernicke und Henri 
Wernicke treten für die Wahl am 9. Juni erneut erfahrene Kommunalpolitiker für die 
Gemeindevertretung Uckerland an. Hinzu gesellen sich Nicole Kuhrt und Hartmut 
Trester. Wir Kandidaten nicht für die Interessen der Bürger eines Dorfes, sondern für 
die Interessen aller Bürger unserer Gemeinde an!  

Wir halten an unseren Kernpositionen fest!  
Noch mehr Windkraftanlagen im Territorium der Gemeinde Uckerland? Nein danke!  
„Nein danke!“ sagen wir ebenfalls, wenn es um ausufernde Photovoltaik-Flächen  auf  
wertvollem Ackerland geht!  
Auf der anderen Seite unterstützen wir Ideen, die das Leben und Miteinander in 
unseren Dörfern verbessern! Das schließt alle Lebensbereiche, die Infrastruktur, das 
Handwerk, die Landwirtschaft, den Personenverkehr, die Schule und Kita ein. Wir 
unterstützen Ideen für die Jugend- und Seniorenarbeit. Wir fördern Kultur und 
Tradition. Unsere Dörfer müssen ansehnlicher werden!   
Wir sichern den Bürgerinnen und Bürgern Transparenz in unseren Entscheidungen 
zu! Denn in der kommenden Legislaturperiode geht es nicht nur um die Themen  
Wohnen, Feuerwehr, Schule oder Kita. Auf der Agenda stehen auch solche für die 
Einwohner „teuren“ Themen wie Grundsteuer, Wärmeplanung oder E-Mobilität.  
 

Wir bitten um Ihre Stimme! Wählen Sie die „Uckerländer“! 
 

V.i.S.d.P  Uckerländer, Rainer Marten, 17337 Uckerland, Trebenow 15 
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Wahl zur Gemeindevertretung Uckerland 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uckerland,
unsere Vision ist ein lebendiges und zukunftsfähiges Uckerland, in dem sich alle wohlfühlen. 

Hier sind einige unserer zentralen Anliegen:
• Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist essenziell! Wir setzen uns für den Erhalt und die Verbesserung 
 von Straßen, Geh- und Radwegen in allen Dörfern sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln ein.
• Eine wichtige Säule unserer Gemeinde sind unsere Freiwilligen Feuerwehren! 
 Wir wollen die ehrenamtlichen Frauen und Männer unterstützen und besser ausstatten. 
 Auch gilt unser Einsatz der Förderung unserer Jugendfeuerwehren.
• Vorrangiges Ziel ist die Etablierung einer Rettungswache in Uckerland!
• Unsere Kinder und Jugend sind unsere Zukunft! 
 Wir werden Sportvereine und -projekte unterstützen, um Kindern und Jugendlichen vielfältige 
 Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zu bieten. Außerdem werben wir 
 für eine gute Ausgestaltung und die Verbesserung der Spielplätze für unsere Kinder in den Dörfern.
• Gesunde Ernährung ist wichtig! Wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Kinder in unseren Kitas 
 und Schulen eine ausgewogene und möglichst kostenlose Mahlzeit erhalten.
• Bildung setzt den Grundstein für morgen! Daher ist uns der Erhalt von Kita’s und Schule ebenso wichtig, 
 wie deren Modernisierung und Verbesserung der Bedingungen.
• Dorfgemeinschaftshäuser: Diese Orte sind Treffpunkte für Gemeinschaft und Kultur. 
 Wir werden ihre Erhaltung fördern und sichern!
• Senioren sind ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft! Wir setzen uns für ihre angemessene 
 Unterstützung ein – sei es durch barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen, spezielle 
 Freizeitangebote oder soziale Treffpunkte sowie altersgerechte Wohnungen.
• Wir schätzen unsere Kirchen als kulturelle und historische Schätze! Wir werden ihre Erhaltung 
 und Pfl ege unterstützen, damit sie weiterhin ein wichtiger Teil unserer Identität sind.
• Wir werden uns weiterhin für den Fortschritt des Breitbandausbaus einsetzen!
• Mit uns keine Steuererhöhung!

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unser Uckerland gestalten und voranbringen. 

Ihre Stimme für unsere Kandidaten!

Josef Menke Ilsa-Marie 
v. Holtzendorff

Jürgen Steinberg Nico 
Christochowitz

Matthias Spietz Manfred Pagel

Lars Lindner Heiko Becker Peter Hauschild Christopher Dörk Mark Uhlhorn Thomas Steinberg
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Kopf, Herz und  
Hand für Uckerland!

DER GEMEINDE-
VERTRETUNG

IN UCKERLAND

WAHL
9.6.

UTE MÜLLER  
ANDREA SCHILLING

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

ü Frieden beginnt in Uckerland!

ü Gemeinsam statt gegeneinander in der Gemeindevertretung

ü Bezahlbare Wärme in unseren Dörfern

ü Optimale Bedingungen für junge Familien

ü Attraktive Schulen für Kinder und Lehrkräfte

ü Zum Arzt, zum Einkauf, zu Besuch – bürgernahe Mobilität!

ü Ehrenamt fördern: Wir sind dabei!
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Uckerland ist  
eine tolle Gemeinde!

BÜRGERMEISTER

IN UCKERLANDWAHL
9.6.

MATTHIAS SCHILLING

DAFÜR WERDE ICH MICH IN MEINER  
2. AMTSZEIT MIT VOLLER KRAFT EINSETZEN:

Günstige Wärme und Strom in  
unseren Dörfern aus Wind und Solar

Bau von regenerativen Wärme- 
netzen in unseren Dörfern

Uckerland 2025 in die Schulden- 
freiheit führen und den  
Wohnungsleerstand abbauen

Erhalt der Unabhängigkeit der  
Gemeinde Uckerland

ü
ü
ü
ü

Verbesserung der Ausrüstung unserer  
Freiwilligen Feuerwehr Uckerland und  
Sicherung der Löschwasserversorgung

Vereinsförderung und Unterstützung  
des Ehrenamtes, Traditionspflege durch 
Feste und Feierlichkeiten

Intensiver Ausbau der gemeindlichen 
Infrastruktur (Straßen, Bürgersteige, 
Straßenbeleuchtung, Gewässer etc.)

ü
ü
ü

VERLÄSSLICHE PARTNER


